
§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1.	� Versichert ist der gesamte Hausrat. Dazu 

gehören alle Sachen, die dem Haushalt 
des Versicherungsnehmers zur privaten 
Nutzung dienen.

		�  Für Wertsachen (siehe § 29 Nr. 1) insge­
samt ist die Entschädigung je Versiche­
rungsfall (siehe § 3) auf 20 Prozent der 
Versicherungssumme begrenzt (siehe § 
29 Nr. 2). Zusätzlich ist die Ent­
schädigung begrenzt für folgende Wert­
sachen außerhalb eines Wertschutz­
schrankes (siehe § 29 Nr. 3):

		  a)	�Bargeld und auf Geldkarten geladene 
Beträge auf 1.000 EUR (siehe § 12), 

		  b)	�Urkunden einschließlich Sparbücher 
und sonstige Wertpapiere auf insge­
samt 2.500 EUR (siehe § 12), 

		  c) 	�Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Telefonkartensammlun­
gen, Münzen und Medaillen sowie 
alle Sachen aus Gold oder Platin auf 
insgesamt 20.000 EUR (siehe § 12).

2.	 Versichert sind auch

		  a) 	�Anbaumöbel/-küchen, die serienmä­
ßig produziert und nicht individuell 
für das Gebäude gefertigt, sondern le­
diglich mit einem gewissen Einbau­
aufwand an die Gebäudeverhältnisse 
angepasst worden sind,

		  b) 	�selbstfahrende Krankenfahrstühle, 
Rasenmäher, Go-Karts und Spiel­
fahrzeuge, soweit diese nicht ver­
sicherungspflichtig sind,

		  c) 	�Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauch­
boote einschließlich ihrer Motoren so­
wie Surfgeräte, Fall-/Gleitschirme und 
nicht motorisierte Flugdrachen,

		  d) 	�Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegen­
stände – nicht aber Handelsware –, 
die dem Beruf oder dem Gewerbe des 
Versicherungsnehmers oder einer mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft le­
benden Person dienen. § 9 Nr. 2 (Ver­
sicherungsort) bleibt unberührt,

		  e) 	Kleintiere (z.B. Hunde, Katzen, Vögel).

3.	� Die in Nr. 1 und 2 genannten Sachen und 
Kleintiere (siehe Nr. 2 e) sind auch versi­
chert, soweit sie fremdes Eigentum sind.

4.	�� Versichert sind ferner

		  a)		�privat genutzte Antennenanlagen und 
Markisen,

		  b)		�in das Gebäude eingefügte Sachen, 
die der Versicherungsnehmer als Mie­
ter oder Wohnungseigentümer auf 
seine Kosten beschafft oder über­
nommen hat und für die er nach Ver­
einbarung mit dem Vermieter bzw. der 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
das Risiko trägt (Gefahrtragung).

5. 	� Sofern die ursprünglich vom Gebäude­
eigentümer eingebrachten oder in des­
sen Eigentum übergegangenen Sachen 
durch den Mieter ersetzt werden – auch 
höher – oder geringerwertigere –, sind 
diese Sachen im Rahmen dieses Vertra­
ges nicht versichert. Das gleiche gilt für 
vom Wohnungseigentümer ersetzte 
Sachen.

6. 	 Nicht versichert sind

		  a) 	�Gebäudebestandteile, es sei denn, 
sie sind in Nr. 4 genannt,

		  b) 	�Kraftfahrzeuge aller Art, es sei denn, 
sie sind in Nr. 2 b) genannt, und An­
hänger sowie Teile und Zubehör von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern,

		  c)	�Luft- und Wasserfahrzeuge, es sei 
denn, sie sind in Nr. 2 c) genannt,  
einschließlich nicht eingebauter  
Teile,

		  d)	�Hausrat von Mietern und Untermietern 
in der Wohnung des Versicherungs­
nehmers (siehe § 9 Nr. 2), es sei denn, 
dieser wurde ihnen vom Versiche­
rungsnehmer überlassen,

		  e) 	�Sachen, die durch einen 
Versicherungsvertrag für Schmuck­
sachen und Pelze im Privatbesitz ver­
sichert sind.

§ 2 Versicherte Kosten
1. 	� Versichert sind die infolge eines 

Versicherungsfalles (siehe § 3) 
notwendigen

		  a)		Aufräumungskosten

					�    Kosten für das Aufräumen versicher­
ter Sachen (siehe § 1) sowie für das 
Wegräumen und den Abtransport von 
zerstörten und beschädigten versi­
cherten Sachen zum nächsten Abla­
gerungsplatz und für das Ablagern 
und Vernichten.

		  b)		�Bewegungs- und Schutzkosten Kos­
ten, die dadurch entstehen, dass  
zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen (siehe § 1) andere Sachen 
bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen.

		  c) 	�Hotelkosten

					�    Kosten für Hotel- oder ähnliche 
Unterbringung ohne Nebenkosten 
(z.B. Frühstück, Telefon), wenn die 
Wohnung (siehe § 9 Nr. 2) unbewohn­
bar wurde und dem Versicherungs­21
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nehmer auch die Beschränkung auf 
einen bewohnbaren Teil nicht zumut­
bar ist. Die Kosten werden bis zu dem 
Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh­
nung wieder bewohnbar ist, längstens 
für die Dauer von 100 Tagen. Die Ent­
schädigung ist pro Tag auf 1 Promille 
der Versicherungssumme begrenzt, 
soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist.

		  d)		�Transport- und Lagerkosten

					�    Kosten für Transport und Lagerung 
des versicherten Hausrats, wenn die 
Wohnung (siehe § 9 Nr. 2) unbenutz­
bar wurde und dem Versicherungs­
nehmer auch die Lagerung in einem 
benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. 
Die Kosten für die Lagerung werden 
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung wieder benutzbar oder 
eine Lagerung in einem benutzbaren 
Teil der Wohnung wieder zumutbar 
ist, längstens für die Dauer von 
100 Tagen.

		  e)		�Schlossänderungskosten

					�    Kosten für Schlossänderungen der 
Wohnung (siehe § 9 Nr. 2), wenn 
Schlüssel für Türen der Wohnung oder 
für dort befindliche Wertschutz­
schränke (siehe § 29 Nr. 3) durch ei­
nen Versicherungsfall (siehe § 3) ab­
handen gekommen sind.

		  f)		� Bewachungskosten

					�    Kosten für die Bewachung versicher­
ter Sachen (siehe § 1), wenn die Woh­
nung (siehe § 9 Nr. 2) unbewohnbar 
wurde und Schließvorrichtungen und 
sonstige Sicherungen keinen ausrei­
chenden Schutz bieten. Die Kosten 
werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, 
in dem die Schließvorrichtungen oder 
sonstige Sicherungen wieder voll ge­
brauchsfähig sind, längstens für die 
Dauer von 48 Stunden.

		  g)		�Kosten für provisorische Maßnahmen

					�    Kosten für provisorische Maßnahmen 
zum Schutz versicherter Sachen (sie­
he § 1).

		  h) 	�Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
Kosten für Reparaturen von Gebäude­
schäden, die im Bereich der Wohnung 
(siehe § 9 Nr. 2) durch Einbruchdieb­
stahl, Beraubung oder den Versuch ei­
ner solchen Tat (siehe § 5) oder inner­
halb der Wohnung durch Vandalismus 
(siehe § 6) nach einem Einbruch oder 
einer Beraubung entstanden sind.

		  i)		� Reparaturkosten für gemietete Woh­
nungen 

					�    Kosten für Reparaturen in gemieteten 
Wohnungen (siehe § 9 Nr. 2) an 
Bodenbelägen, Innenanstrichen oder 
Tapeten, die durch Leitungswasser 
(siehe § 7) beschädigt worden sind.

2.	� Die nach Nr. 1 versicherten Kosten 
werden je Versicherungsfall (siehe § 3) 
zusammen mit der Entschädigung für 
versicherte Sachen (siehe § 1) bis zu 10 
% auch über die Versicherungssumme 
(siehe § 12 in Verbindung mit § 28 Nr. 4) 
hinaus ersetzt.

§ �2a �Kosten für die Abwendung, Minderung 
und Ermittlung des Schadens

1.	� Aufwendungen zur Abwendung und 
Minderung des Schadens

		  a)		�Versichert sind Aufwendungen, auch 
erfolglose, die der Versicherungs­
nehmer bei Eintritt des Versicherungs­
falles den Umständen nach zur Ab­

wendung und Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte 
oder die er auf Weisung des Versiche­
rers macht.

		  b)		�Macht der Versicherungsnehmer Auf­
wendungen, um einen unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfall ab­
zuwenden oder in seinen Auswirkun­
gen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz 
nur, wenn diese Aufwendungen bei 
einer nachträglichen objektiven Be­
trachtung der Umstände verhältnis­
mäßig und erfolgreich waren oder die 
Aufwendungen auf Weisung des Ver­
sicherers erfolgten.

		  c)		�Ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach a) entspre­
chend kürzen.

		  d)		�Der Ersatz dieser Aufwendungen und 
die sonstige Entschädigung betragen 
zusammen höchstens die Versiche­
rungssumme je vereinbarter Position; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen­
dungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

		  e)		�Nicht versichert sind Aufwendungen 
für Leistungen der Feuerwehr oder an­
derer Institutionen, die im öffentli­
chen Interesse zur Hilfeleistung ver­
pflichtet sind, wenn diese Leistungen 
im öffentlichen Interesse erbracht 
werden.

2.	� Kosten der Ermittlung und Feststellung 
des Schadens

		  a)		�Der Versicherer ersetzt bis zur ver­
einbarten Höhe die Kosten für die Er­
mittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern 
diese den Umständen nach geboten 
waren.

					�    Zieht der Versicherungsnehmer einen 
Sachverständigen oder Beistand hin­
zu, so werden diese Kosten nur er­
setzt, soweit er zur Zuziehung vertrag­
lich verpflichtet ist oder vom 
Versicherer aufgefordert wurde.

		  b)		�Ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen.

§ �3 �Versicherte Gefahren und Schäden, 
Versicherungsfall

1. 	� Entschädigt werden versicherte Sachen 
(siehe § 1), die durch

		  a) 	�Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung (siehe § 4),

		  b) 	�Einbruchdiebstahl, Beraubung oder 
den Versuch einer solchen Tat (siehe 
§ 5),

		  c) 	Vandalismus (siehe § 6),

		  d) 	Leitungswasser (siehe § 7),

		  e) 	�Sturm/Hagel (siehe § 8) zerstört oder 
beschädigt werden oder infolge­
dessen abhanden kommen (Versiche­
rungsfall).

2. 	� Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen Schäden, die 
durch Kriegsereignisse jeder Art, Innere 
Unruhen, Erdbeben oder Kernenergie*) 
entstehen.

§ 4 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion
1. 	� Brand ist ein Feuer, das ohne einen 

bestimmungsgemäßen Herd entstanden 
ist oder ihn verlassen hat und das sich 
aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

2. 	� Blitzschlag ist das unmittelbare Auftref­
fen eines Blitzes auf Sachen. Kurz­
schluss- und Überspannungsschäden an 
elektrischen Einrichtungen sind nur ver­
sichert, wenn ein Blitz unmittelbar auf 
Gebäude, in denen sich versicherte Sa­
chen (siehe § 1) befinden, oder auf An­
tennenanlagen auf dem Grundstück, auf 
dem sich die versicherte Wohnung (siehe 
§ 9 Nr. 2) befindet, aufgetroffen ist.

3. 	� Explosion ist eine plötzliche Kraftäuße­
rung durch Ausdehnung von Gasen oder 
Dämpfen.

4. 	� Implosion ist eine plötzliche Zerstörung 
eines Hohlkörpers durch äußeren Über­
druck infolge eines inneren Unterdru­
ckes.

5.	� Als Aufprall von Luftfahrzeugen gilt jede 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädi­
gung von versicherten Sachen (siehe § 1) 
durch den Aufprall von Luftfahrzeugen. 
Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflüg­
ler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motor­
segler, Frei- und Fesselballone, Drachen, 
Fallschirme, Flugmodelle und sonstige 
für die Benutzung des Luftraumes be­
stimmte Geräte, insbesondere Raum­
fahrzeuge, Raketen und ähnliche Flug­
körper.

6. 	� Sengschäden sind nur versichert, wenn 
sie durch Brand, Blitzschlag, Explosion 
oder Implosion entstanden sind.

7. 	� Der Versicherungsschutz gegen Blitz­
schlag erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Kurz­
schluss- und Überspannungsschäden, 
die an elektrischen Einrichtungen ent­
standen sind, wenn ein Blitz nicht unmit­
telbar auf Gebäude, in denen sich versi­
cherte Sachen (siehe § 1) befinden, oder 
auf Antennenanlagen auf dem Grund­
stück, auf dem sich die versicherte Woh­
nung (siehe § 9 Nr. 2) befindet, aufge­
troffen ist.

§ 5 Einbruchdiebstahl, Beraubung
1. 	� Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn je­

mand Sachen wegnimmt, nachdem er in 

		  a) 	�einen Raum eines Gebäudes ein­
bricht, einsteigt oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer nicht zum ord­
nungsgemäßen Öffnen bestimmter 
Werkzeuge eindringt; falsch ist ein 
Schlüssel, wenn seine Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu be­
rechtigten Person veranlasst oder ge­
billigt worden ist; der Gebrauch fal­
scher Schlüssel ist nicht schon dann 
bewiesen, wenn feststeht, dass ver­
sicherte Sachen (siehe § 1) abhanden 
gekommen sind,

		  b) 	�einem Raum eines Gebäudes ein Be­
hältnis aufbricht oder falsche Schlüs­
sel (siehe Nr. 1 a) oder andere nicht 
zum ordnungsgemäßen Öffnen be­
stimmte Werkzeuge benutzt, um es zu 
öffnen,

		  c) 	�einem Raum eines Gebäudes ein Be­
hältnis mittels richtiger Schlüssel öff­
net, die er – auch außerhalb der Woh­
nung – durch Einbruchdiebstahl oder 
Beraubung an sich gebracht hat,

		  d) 	�einen Raum eines Gebäudes mittels 
richtiger Schlüssel eindringt, die er – 
auch außerhalb der Wohnung – durch 
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*) �Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Be­
treiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflich­
tet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.



Beraubung oder ohne fahrlässiges 
Verhalten des Versicherungsnehmers 
durch Diebstahl an sich gebracht hat.

2. 	� Einbruchdiebstahl liegt auch dann vor, 
wenn jemand

		  a) 	�aus der verschlossenen Wohnung 
(siehe § 9 Nr. 2) Sachen wegnimmt, 
nachdem er sich dort eingeschlichen 
oder verborgen gehalten hatte,

		  b)	 	�in einem Raum eines Gebäudes bei 
einem Diebstahl angetroffen wird und 
eines der Mittel gemäß Nr. 3 anwen­
det, um sich den Besitz weggenom­
mener Sachen zu erhalten.

3.	 Beraubung liegt vor, wenn

		  a)		�gegen den Versicherungsnehmer Ge­
walt angewendet wird, um dessen 
Widerstand gegen die Wegnahme ver­
sicherter Sachen (siehe § 1) auszu­
schalten; Gewalt liegt nicht vor, wenn 
versicherte Sachen ohne Überwin­
dung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (einfacher Dieb­
stahl/Trickdiebstahl),

		  b)		�der Versicherungsnehmer versicherte 
Sachen (siehe § 1) herausgibt oder 
sich wegnehmen lässt, weil eine Ge­
walttat mit Gefahr für Leib oder Leben 
angedroht wird, die innerhalb des 
Versicherungsortes (siehe § 9 Nr. 2) 
verübt werden soll,

		  c)		�dem Versicherungsnehmer versicherte 
Sachen (siehe § 1) weggenommen 
werden, weil sein körperlicher Zustand 
infolge eines Unfalls oder infolge einer 
nicht verschuldeten sonstigen Ursache 
beeinträchtigt und dadurch seine  
Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

4. 	� Dem Versicherungsnehmer stehen Per­
sonen gleich, die mit seiner Zustimmung 
in der Wohnung (siehe § 9 Nr. 2) an­
wesend sind.

5. 	� Der Versicherungsschutz gegen Berau­
bung (siehe Nr. 3) erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen 
des Täters an den Ort der Wegnahme 
oder Herausgabe gebracht werden.

§ 6 Vandalismus
1. 	� Vandalismus liegt vor, wenn jemand auf 

eine der in § 5 Nr. 1 a) oder d) bezeich­
neten Art in die Wohnung (siehe § 9 Nr. 
2) körperlich eindringt und versicherte 
Sachen vorsätzlich zerstört oder beschä­
digt. Das gleiche gilt bei einer Beraubung 
nach § 5 Nr. 3 innerhalb der Wohnung 
(siehe § 9 Nr. 2).

2. 	� Der Versicherungsschutz gegen Vandalis­
mus erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
nach einem versuchten Einbruch oder  
einer versuchten Beraubung.

§ 7 Leitungswasser
1. 	� Leitungswasser ist Wasser, das bestim­

mungswidrig ausgetreten ist aus

		  a)		�Zu- oder Ableitungsrohren der 
Wasserversorgung oder den damit 
verbundenen Schläuchen,

		  b)		�mit den Zu- und Ableitungsrohren der 
Wasserversorgung verbundenen Ein­
richtungen oder aus deren wasserfüh­
renden Teilen,

		  c)		�Einrichtungen der Warmwasser- oder 
Dampfheizung sowie aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungs­
anlagen,

		  d)		Sprinkler- oder Berieselungsanlagen,

		  e)		Aquarien oder Wasserbetten.

2.	� Wasserdampf und wärmetragende 
Flüssigkeiten (z. B. Sole, Öle, Kühlmittel, 
Kältemittel) sind dem Leitungswasser 
gleichgestellt.

3.�	� Versichert sind auch Frostschäden an 
sanitären Anlagen und leitungswasser­
führenden Installationen sowie Frost- 
und sonstige Bruchschäden an deren Zu- 
und Ableitungsrohren, die der 
Versicherungsnehmer als Mieter oder 
Wohnungseigentümer auf seine Kosten 
beschafft oder übernommen hat und für 
die er nach Vereinbarung mit dem Ver­
mieter bzw. der Wohnungseigentümer­
gemeinschaft das Risiko trägt (Gefahrtra­
gung).

4. 	� Der Versicherungsschutz gegen Leitungs­
wasser erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch

		  a) 	�Plansch- oder Reinigungswasser,

		  b) 	�Grundwasser, stehendes oder fließen­
des Gewässer, Überschwemmung/
Hochwasser oder Witterungsnieder­
schläge oder einen durch diese Ursa­
chen hervorgerufenen Rückstau, 

		  c) 	�Öffnen der Sprinkler oder Bedienen 
der Berieselungsdüsen wegen eines 
Brandes, durch Druckproben oder 
durch Umbauten oder Reparaturarbei­
ten an dem Gebäude oder an der 
Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

		  d) 	�Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, 
dass Leitungswasser (siehe Nr. 1) den 
Erdfall oder den Erdrutsch verursacht 
hat,

		  e)	Schwamm.

5. 	� Nicht versichert sind Schäden am Inhalt 
eines Aquariums, die als Folge dadurch 
entstehen, dass Wasser aus dem Aquari­
um ausgetreten ist.

§ 8 Sturm, Hagel
1. 	� Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewe­

gung von mindestens Windstärke 8 
(Windgeschwindigkeit mind. 63 km/
Stunde). Ist diese Windstärke für das im 
Versicherungsschein bezeichnete Grund­
stück nicht feststellbar, so wird ein versi­
chertes Sturmereignis unterstellt, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass

		  a)		�die Luftbewegung in der Umgebung 
Schäden an Gebäuden in einwand­
freiem Zustand oder an ebenso wider­
standsfähigen anderen Sachen ange­
richtet hat oder

		  b)		�der Schaden wegen des einwandfrei­
en Zustandes des Gebäudes, in dem 
sich die versicherten Sachen (siehe § 
1) befunden haben, nur durch Sturm 
entstanden sein kann.

2.	� Versichert sind nur Schäden, die 
entstehen

		  a)		�durch unmittelbare Einwirkung des 
Sturmes auf versicherte Sachen  
(siehe § 1),

		  b)		�dadurch, dass der Sturm Gebäudetei­
le, Bäume oder andere Gegenstände 
auf versicherte Sachen (siehe § 1) 
wirft,

		  c)		�als Folge eines Sturmschadens gemäß 
a) oder b) an Gebäuden, in denen 
sich versicherte Sachen (siehe § 1) 
befinden, oder an mit diesen baulich 
verbundenen Gebäuden.

3.	� Für Schäden durch Hagel gilt Nr. 2 
entsprechend.

4. 	� Der Versicherungsschutz gegen Sturm 
und Hagel erstreckt sich ohne Rücksicht 
auf mitwirkende Ursachen nicht auf 
Schäden durch

		  a)		Sturmflut,

		  b)		Lawinen oder Schneedruck,

		  c)		�Eindringen von Regen, Hagel, Schnee 
oder Schmutz durch nicht ordnungs­
gemäß geschlossene Fenster, Außen­
türen oder andere Öffnungen, es sei 
denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind 
und einen Gebäudeschaden darstel­
len.

§ 9 Versicherungsort
1. 	� Versicherungsschutz besteht für versi­

cherte Sachen (siehe § 1) innerhalb des 
Versicherungsortes. Diese Beschränkung 
gilt nicht für versicherte Sachen (siehe 
§ 1), die infolge eines eingetretenen 
oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versiche­
rungsort entfernt und in zeitlichem und 
örtlichem Zusammenhang mit diesem 
Vorgang zerstört oder beschädigt werden 
oder abhanden kommen.

2. 	� Versicherungsort ist die im Versiche­
rungsvertrag bezeichnete Wohnung des 
Versicherungsnehmers; zur Wohnung 
gehören auch Loggien, Balkone, an das 
Gebäude unmittelbar anschließende 
Terrassen sowie ausschließlich vom Ver­
sicherungsnehmer oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person zu privaten Zwecken genutzte 
Räume in Nebengebäuden – einschließ­
lich Garagen – des Grundstücks, auf dem 
sich die versicherte Wohnung befindet. 
Dies gilt auch für Garagen in der Nähe 
des Versicherungsortes.

3. 	� Nicht zur Wohnung gehören Räume, die 
ausschließlich beruflich oder gewerblich 
genutzt werden.

4. 	� Für Sturm- und Hagelschäden (siehe § 8) 
besteht Versicherungsschutz nur inner­
halb von Gebäuden. Nr. 5 bleibt un­
berührt.

5. 	� Für Antennenanlagen sowie für Markisen 
(siehe § 1 Nr. 4 a) gilt als Versicherungs­
ort das gesamte Grundstück, auf dem 
sich die versicherte Wohnung befindet.

6. 	� Waschmaschinen, Wäschetrockner, 
Krankenfahrstühle, Fahrräder und Kin­
derwagen des Versicherungsnehmers 
sind auch in Räumen auf dem Grund­
stück, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befindet, versichert, die der 
Versicherungsnehmer gemeinsam mit 
anderen Hausbewohnern nutzt.

§ 10 Wohnungswechsel, Beitragsänderung
1. 	� Wechselt der Versicherungsnehmer die 

Wohnung, geht der Versicherungsschutz 
auf die neue Wohnung über. Während 
des Wohnungswechsels besteht in bei­
den Wohnungen Versicherungsschutz. 
Der Versicherungsschutz in der bisheri­
gen Wohnung erlischt spätestens zwei 
Monate nach Umzugsbeginn. Behält der 
Versicherungsnehmer zusätzlich die bis­
herige Wohnung, geht der Versicherungs­
schutz nicht über, wenn er die alte 
Wohnung weiterhin bewohnt (Doppel­
wohnsitz); für eine Übergangszeit von 
zwei Monaten besteht Versicherungs­
schutz in beiden Wohnungen. Liegt die 
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neue Wohnung nicht innerhalb der Bun­
desrepublik Deutschland, so geht der 
Versicherungsschutz nicht auf die neue 
Wohnung über. Der Versicherungsschutz 
in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugs­
beginn.

2. 	� Der Bezug einer neuen Wohnung ist 
spätestens bei Beginn des Einzuges dem 
Versicherer mit Angabe der neuen Wohn­
fläche in Quadratmetern schriftlich an­
zuzeigen. Bei einer Vergrößerung der 
Wohnfläche kann ein vereinbarter Unter­
versicherungsverzicht entfallen.

3. 	� Waren für die bisherige Wohnung beson­
dere Sicherungen vereinbart, so ist dem 
Versicherer schriftlich mitzuteilen, ob 
entsprechende Sicherungen in der neu­
en Wohnung vorhanden sind (siehe § 25 
Nr. 1).

4. 	� Liegt nach einem Umzug die neue 
Wohnung an einem Ort, für den der zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gül­
tige Tarif des Versicherers einen anderen 
Beitragssatz vorsieht, so ändert sich ab 
Umzugsbeginn der Beitrag entsprechend 
diesem Tarif. Bei einer Erhöhung des 
Beitrags kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat 
spätestens einen Monat nach Zugang 
der Mitteilung über den erhöhten Beitrag 
zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. Die Kündigung ist 
schriftlich zu erklären. Der Versicherer 
kann bei Kündigung durch den Versiche­
rungsnehmer den Beitrag nur in der bis­
herigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirk­
samkeit der Kündigung beanspruchen.

5. 	� Zieht bei einer Trennung von Ehegatten 
der Versicherungsnehmer aus der Ehe­
wohnung aus und bleibt der Ehegatte in 
der bisherigen Ehewohnung zurück, so 
gelten als Versicherungsort (siehe § 9 Nr. 
2) die neue Wohnung des Ver­
sicherungsnehmers und die bisherige 
Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Ände­
rung des Versicherungsvertrages, längs­
tens bis zum Ablauf von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug des 
Versicherungsnehmers folgenden Bei­
tragsfälligkeit. Danach besteht Versiche­
rungsschutz nur noch in der neuen Woh­
nung des Versicherungsnehmers.

6. 	� Sind beide Ehegatten Versicherungs­
nehmer und zieht bei einer Trennung von 
Ehegatten einer der Ehegatten aus der 
Ehewohnung aus, so sind Versicherungs­
ort (siehe § 9 Nr. 2) die bisherige Ehe­
wohnung und die neue Wohnung des 
ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis  
zu einer Änderung des Versicherungs­
vertrages, längstens bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach der nächsten, auf  
den Auszug des Ehegatten folgenden 
Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der 
Versicherungsschutz für die neue Woh­
nung. Ziehen beide Ehegatten in neue 
Wohnungen, so gilt Satz 1 entsprechend. 
Nach Ablauf der Frist von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug der 
Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit 
erlischt der Versicherungsschutz für 
beide neuen Wohnungen.

7. 	� Nr. 5 und 6 gelten entsprechend für 
eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften, sofern beide 
Partner am Versicherungsort gemeldet 
sind.

 § 11 Außenversicherung
1. 	� Versicherte Sachen, die Eigentum des 

Versicherungsnehmers oder einer mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft leben­
den Person sind oder die deren Ge­
brauch dienen, sind weltweit auch versi­
chert, solange sie sich vorübergehend 
außerhalb der Wohnung befinden. Zeit­
räume von mehr als drei Monaten gelten 
nicht als vorübergehend.

2. 	� Hält sich der Versicherungsnehmer oder 
eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebende Person zur Ausbildung oder um 
den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten 
außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies 
so lange als vorübergehend im Sinne der 
Nr. 1, bis ein eigener Hausstand be­
gründet wird.

3. 	� Für Sturm- und Hagelschäden besteht 
Außenversicherungsschutz nur innerhalb 
von Gebäuden.

4. 	� Für Schäden durch Einbruchdiebstahl 
müssen die in § 5 Nr. 1 und 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sein.

5. 	� Bei Beraubung (siehe § 5 Nr. 3) besteht 
Außenversicherungsschutz gemäß Nr. 1; 
in den Fällen gemäß § 5 Nr. 3 b gilt dies 
nur dann, wenn die angedrohte Gewalt­
tat an Ort und Stelle verübt werden soll.  
Dies gilt auch, wenn die Beraubung an 
Personen begangen wird, die mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Ge­
meinschaft leben. Der Außenversiche­
rungsschutz erstreckt sich ohne Rück­
sicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf 
Sachen, die erst auf Verlangen des Täters 
an den Ort der Wegnahme oder Heraus­
gabe gebracht werden (siehe § 5 Nr. 5).

6. 	� Die Entschädigung im Rahmen der 
Außenversicherung ist insgesamt auf  
10 Prozent der Versicherungssumme, 
höchstens 10.000 EUR, begrenzt. Für 
Wertsachen (auch Bargeld) gelten zu­
sätzlich die in § 29 Nr. 3 genannten 
Entschädigungsgrenzen.

§ 12 �Versicherungssumme, 
Versicherungswert

1. 	� Die vereinbarte Versicherungssumme 
soll dem Versicherungswert entsprechen. 
Sie wird gemäß § 13 Nr. 1 angepasst.

2. 	� Die Versicherungssumme erhöht sich um 
einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent.

3. 	� Versicherungswert ist der Wieder­
beschaffungswert von Sachen gleicher 
Art und Güte in neuwertigem Zustand 
(Neuwert). Sind Sachen für ihren Zweck 
in dem versicherten Haushalt nicht mehr 
zu verwenden, so ist der Versicherungs­
wert der für den Versicherungsnehmer 
erzielbare Verkaufspreis (gemeiner 
Wert).

4. 	� Für Kunstgegenstände (siehe § 29 Nr. 1 
d) und Antiquitäten (siehe § 29 Nr. 1 e) 
ist der Versicherungswert der Wiederbe­
schaffungspreis von Sachen gleicher Art 
und Güte.

5. 	� Ist die Entschädigung gemäß § 29 auf 
bestimmte Beträge begrenzt, so werden 
bei der Ermittlung des Versicherungswer­
tes der dort genannten Wertsachen 
höchstens diese Beträge berücksichtigt.

§ 13 Anpassung der Versicherungssumme
1. 	� Die Versicherungssumme erhöht sich mit 

Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
entsprechend dem Prozentsatz, um den 
sich der Preisindex für „Verbrauchs- und 
Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel 

und ohne die normalerweise nicht in der 
Wohnung gelagerten Güter“ aus dem 
Preisindex der Lebenshaltungskosten 
aller privaten Haushalte im vergangenen 
Kalenderjahr gegenüber dem davor lie­
genden Kalenderjahr verändert hat. Maß­
gebend ist der vom Statistischen Bun­
desamt jeweils für den Monat September 
veröffentlichte Index. Der Veränderungs­
prozentsatz wird auf eine Stelle nach 
dem Komma  kaufmännisch gerundet. 
Die neue Versicherungssumme wird auf 
volle 500 EUR aufgerundet und dem 
Versicherungsnehmer bekannt gegeben. 
Der Beitrag wird aus der neuen Versiche­
rungssumme berechnet.

2. 	� Innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung über die neue Versicherungs­
summe kann der Versicherungsnehmer 
der Anpassung durch schriftliche Er­
klärung widersprechen. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung. 
Damit wird die Anpassung nicht wirk­
sam. 

3. 	� Das Recht auf Herabsetzung der Ver­
sicherungssumme wegen erheblicher 
Überversicherung (siehe § 33) bleibt un­
berührt.

§ 14 Anpassung des Beitragssatzes
1. 	� Der Beitrag pro 1.000 EUR (Beitragssatz 

in Promille), auch soweit er für erweiter­
ten Versicherungsschutz vereinbart ist, 
kann zu Beginn eines jeden Versiche­
rungsjahres erhöht oder vermindert 
werden, wie sich das Verhältnis der Sum­
me aller Schadenzahlungen aus 
Hausratversicherungen (ohne Schaden­
regulierungskosten) zum Gesamtbetrag 
der Hausratversicherungssummen der 
Versicherer im Durchschnitt der gemäß 
Nr. 2 maßgebenden drei Jahre erhöht 
oder vermindert hat.

2. 	� Die Berechnung erfolgt anhand der Scha­
denzahlungen und Hausratversiche­
rungssummen, die die Versicherungsauf­
sichtsbehörde veröffentlicht hat für das 
vorletzte, drittletzte und viertletzte 
Kalenderjahr vor Beginn des Versiche­
rungsjahres im Verhältnis zu dem jeweils 
davor abgelaufenen Kalenderjahr. Hier­
bei werden jeweils die Gesamtbeträge 
der Hausratversicherungssummen an 
jedem 31. Dezember der zu vergleichen­
den Jahre berücksichtigt. Aus diesen drei 
Veränderungssätzen berechnet der 
Versicherer den gemäß Nr. 1 maßgeben­
den Durchschnitt. Der Veränderungs­
prozentsatz wird auf eine Stelle nach 
dem Komma errechnet und auf eine 
Stelle nach dem Komma kaufmännisch 
gerundet. Unterbleibt die Anpassung 
gemäß Nr.1, so wird der ermittelte Verän­
derungssatz in die Berechnung für das 
folgende Kalenderjahr einbezogen.

3. 	� Der Beitragssatz verändert sich ent­
sprechend dem gemäß Nr. 1 und 2 ermit­
telten durchschnittlichen Veränderungs­
satz. Der geänderte Beitragssatz wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma abgerun­
det. 

4. 	� Erhöht der Versicherer den Beitragssatz, 
kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung mit 
sofortiger Wirkung kündigen, frühestens 
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksam­
werdens der Beitragssatzerhöhung.
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§ 15 �Beginn des Versicherungsschutzes, 
Fälligkeit, Zahlung 

1. 	� Beginn des Versicherungsschutzes 

		�  Der Versicherungsschutz beginnt vor­
behaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 
zu dem im Versicherungsschein angege­
benen Zeitpunkt.

2. 	� Fälligkeit der ersten oder einmaligen 
Prämie 

		�  Die erste oder einmalige Prämie ist – 
unabhängig von dem Bestehen eines 
Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Ver­
sicherungsschein angegebenen Versi­
cherungsbeginns zu zahlen.

		�  Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des 
Versicherungsbeginns vor Vertrags­
schluss, ist die erste oder einmalige 
Prämie unverzüglich nach Vertrags­
schluss zu zahlen.

		�  Zahlt der Versicherungsnehmer nicht 
unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver­
sicherungsschutz erst, nachdem die Zah­
lung bewirkt ist.

		�  Weicht der Versicherungsschein vom An­
trag des Versicherungsnehmers oder ge­
troffenen Vereinbarungen ab, ist die ers­
te oder einmalige Prämie – unabhängig 
vom Bestehen eines Widerspruchrechts 
– unverzüglich zu zahlen.

		�  Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in 
Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.

3. 	� Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zah­
lungsverzug 

		�  Wird die erste oder einmalige Prämie 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

		�  Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer die Nichtzah­
lung nicht zu vertreten hat.

4. 	� Leistungsfreiheit des Versicherers

		�  Wenn der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie nicht zu dem 
nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeit­
punkt zahlt, so ist der Versicherer für ei­
nen vor Zahlung der Prämie eingetrete­
nen Versicherungsfall nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungs­
nehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
Prämie aufmerksam gemacht hat.

		�  Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht 
ein, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 16 Folgeprämie
1. 	� Fälligkeit 

		  a)		�Eine Folgeprämie wird zu dem ver­
einbarten Zeitpunkt der jeweiligen 
Versicherungsperiode fällig.

		  b)		�Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn 
sie innerhalb des im Versicherungs­
schein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. 	� Schadenersatz bei Verzug

		�  Ist der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist 
der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

3. 	� Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 
nach Mahnung

		  a)		�Der Versicherer kann den Versiche­
rungsnehmer bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung einer Folgeprämie auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffor­
dern und eine Zahlungsfrist von min­
destens zwei Wochen ab Zugang der 
Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur 
wirksam, wenn der Versicherer je Ver­
trag die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel­
nen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht 
fristgerechten Zahlung hinweist.

		  b)		�Tritt nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist ein Versiche­
rungsfall ein und ist der Versiche­
rungsnehmer bei Eintritt des Versi­
cherungsfalles mit der Zahlung der 
Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.

		  c)	�Der Versicherer kann nach Ablauf  
der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist.

				�    Die Kündigung kann mit der 
Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. 	� Zahlung der Prämie nach Kündigung 

		�  Die Kündigung wird unwirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer innerhalb ei­
nes Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung ver­
bunden worden ist, innerhalb eines Mo­
nats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit 
des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unbe­
rührt. 

§ 17 Lastschriftverfahren
Ist die Einziehung des Beitrages von einem 
Konto vereinbart, gilt die Zahlung als recht­
zeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versiche­
rungsschein angegebenen Fälligkeitstag ein­
gezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Ein­
ziehung nicht widerspricht. 

§ 18 Ratenzahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten 
vereinbart, sind die noch ausstehenden Ra­
ten sofort fällig, wenn der Versicherungsneh­
mer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft 
jährliche Beitragszahlung verlangen.

§ 19 �Prämie bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung

1. 	 Allgemeiner Grundsatz

		  a)		�Im Falle der Beendigung des Versiche­
rungsverhältnisses vor Ablauf der 
Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungs­
periode nur derjenige Teil der Prämie 
zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestan­
den hat.

		  b)		�Fällt das versicherte Interesse nach 
dem Beginn der Versicherung weg, 
steht dem Versicherer die Prämie zu, 
die er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

2.	� Prämie oder Geschäftsgebühr bei Wider­
ruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem 
versicherten Interesse

		  a)		�Übt der Versicherungsnehmer sein 
Recht aus, seine Vertragserklärung in­
nerhalb von zwei Wochen zu widerru­
fen, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien zu er­
statten. Voraussetzung ist, dass der 
Versicherer in der Belehrung über das 
Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen 
des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen und der Versiche­
rungsnehmer zugestimmt hat, dass 
der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt.

					�    Ist die Belehrung nach Satz 2 unter­
blieben, hat der Versicherer zusätzlich 
die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
Leistungen aus dem Versicherungs­
vertrag in Anspruch genommen hat.

		  b)		�Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Rücktritt des Versicherers be­
endet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Ver­
sicherer vor Vertragsannahme in Text­
form gefragt hat, nicht angezeigt hat, 
so steht dem Versicherer die Prämie 
bis zum Wirksamwerden der Rück­
trittserklärung zu.

					�    Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Rücktritt des Versicherers been­
det, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wor­
den ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.

		  c)		�Wird das Versicherungsverhältnis 
durch Rücktritt des Versicherers been­
det, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wor­
den ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.

		  d)		�Der Versicherungsnehmer ist nicht zur 
Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn 
der Versicherung nicht besteht, oder 
wenn das Interesse bei einer Versi­
cherung, die für ein künftiges Unter­
nehmen oder für ein anderes künfti­
ges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.

					�    Hat der Versicherungsnehmer ein 
nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

§ 20 Dauer und Ende des Vertrages
1.	� Dauer 

		�  Der Vertrag ist für den im Versicherungs­
schein angegebenen Zeitraum abge­
schlossen.
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2. 	� Stillschweigende Verlängerung 

		�  Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Ver­
sicherungsjahres eine Kündigung zuge­
gangen ist.

3. 	� Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

		�  Der Vertrag kann bei einer Vertragslauf­
zeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf 
des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden.

		�  Die Kündigung muss dem Versicherer 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zu­
gehen.

4. 	� Vertragsdauer von weniger als einem 
Jahr 

		�  Bei einer Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgese­
henen Zeitpunkt.

5.	  �Wegfall des versicherten Interesses 

		�  Fällt das versicherte Interesse nach dem 
Beginn der Versicherung weg, endet der 
Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt.

		  a)		�Als Wegfall des versicherten Interes­
ses gilt die vollständige und dauer­
hafte Auflösung des versicherten 
Hausrates 

					    aa) �nach Aufnahme des Versiche­
rungsnehmers in eine stationäre 
Pflegeeinrichtung;

					    ab) �nach Aufgabe einer Zweit- oder 
Ferienwohnung.

					�    Wohnungswechsel gilt nicht als 
Wegfall des versicherten Interesses.

		  b)		�Das Versicherungsverhältnis endet 
bei Tod des Versicherungsnehmers 
zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
des Versicherers über die vollständige 
und dauerhafte Haushaltsauflösung, 
spätestens jedoch zwei Monate nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers, 
wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt 
ein Erbe die Wohnung in derselben 
Weise nutzt wie der verstorbene 
Versicherungsnehmer.

§ 21 �Rechtsverhältnis nach dem 
Versicherungsfall

1.	� Kündigungsrecht 

		�  Nach dem Eintritt eines Versicherungs­
falles kann jede der Vertragsparteien den 
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün­
digung ist in Schriftform zu erklären. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätes­
tens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegan­
gen sein.

2.	� Kündigung durch Versicherungsnehmer 

		�  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird 
seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch be­
stimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungs­
periode, wirksam wird.

3.	� Kündigung durch Versicherer 

		�  Eine Kündigung des Versicherers wird ei­
nen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 22 �Kündigungsrecht bei Insolvenz des 
Versicherungsnehmers

Ist über das Vermögen des Versicherungs­
nehmers das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden, kann der Versicherer während der 
Dauer des Insolvenzverfahrens den Versiche­
rungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kün­
digung wird einen Monat nach ihrem Zugang 
wirksam.

§ 23 �Anzeigepflicht des Versicherungs
nehmers oder seines Vertreters 

1.	� Wahrheitsgemäße und vollständige An­
zeigepflicht von Gefahrumständen 

		�  Der Versicherungsnehmer hat bis zur 
Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefah­
rumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für dessen Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen.

		�  Der Versicherungsnehmer ist auch in­
soweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Ver­
tragsannahme der Versicherer in Text­
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2.	� Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige­
pflicht 

		  a)	Vertragsänderung 

				�    Hat der Versicherungsnehmer die An­
zeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt 
und hätte der Versicherer bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstän­
de den Vertrag auch zu anderen Bedin­
gungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertrags­
bestandteil. Bei einer vom Versiche­
rungsnehmer unverschuldeten Pflicht­
verletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versi­
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

				�    Erhöht sich durch eine Vertragsände­
rung die Prämie um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Ge­
fahrabsicherung für den nicht ange­
zeigten Umstand aus, so kann der Ver­
sicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In die­
ser Mitteilung der Vertragsänderung 
hat der Versicherer den Versicherungs­
nehmer auf dessen Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

		  b)	Rücktritt und Leistungsfreiheit 

				�    Verletzt der Versicherungsnehmer sei­
ne Anzeigepflicht nach Nummer 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zu­
rücktreten, es sei denn, der Versiche­
rungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt.

				�    Bei grober Fahrlässigkeit des Versiche­
rungsnehmers ist das Rücktrittsrecht 
des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nach­
weist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte.

				�    Tritt der Versicherer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zurück, so ist er 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist 
nach, dass die Verletzung der Anzeige­
pflicht sich auf einen Umstand be­
zieht, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungs­

falles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeige­
pflicht arglistig verletzt, ist der Versi­
cherer nicht zur Leistung verpflichtet.

		  c)	Kündigung

				�    Verletzt der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht 
fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Ein­
haltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umständen zu 
gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

		  d)	�Ausschluss von Rechten des Versicherers

				�    Die Rechte des Versicherers zur Ver­
tragsänderung (a), zum Rücktritt (b) 
und zur Kündigung (c) sind jeweils 
ausgeschlossen, wenn der Versicherer 
den nicht angezeigten Gefahren­
umstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

		  e)	Anfechtung 

				�    Das Recht des Versicherers, den 
Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt.

3.	 �Frist für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers

		�  Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), 
zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 
c) muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung 
kann er nachträglich weitere Umstände 
innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Mo­
natsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils 
geltend gemachte Recht begründen.

4.	 Rechtsfolgenhinweis 

		�  Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), 
zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 
c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch ge­
sonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen hat.

5.	 Vertreter des Versicherungsnehmers

		�  Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen, so 
sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 
sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu be­
rücksichtigen. Der Versicherungsnehmer 
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver­
letzt worden ist, nur berufen, wenn we­
der dem Vertreter noch dem Versiche­
rungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6.	 Erlöschen der Rechte des Versicherers

		�  Die Rechte des Versicherers zur Vertrags­
änderung (2a), zum Rücktritt (2b) und 
zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. 
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz­
lich oder arglistig verletzt hat.
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§ 24 Gefahrerhöhung nach Antragstellung
1.	� Begriff der Gefahrerhöhung 

		  a)		�Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn 
nach Abgabe der Vertragserklärung 
des Versicherungsnehmers die tat­
sächlich vorhandenen Umstände so 
verändert werden, dass der Eintritt 
des Versicherungsfalls oder eine Ver­
größerung des Schadens oder die un­
gerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

		  b)		�Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
kann insbesondere vorliegen, wenn 

					    ba) �sich ein Umstand ändert, nach 
dem im Antrag gefragt worden ist,

					    bb) �sich anlässlich eines Wohnungs­
wechsels (siehe § 10) ein Um­
stand ändert, nach dem im Antrag 
gefragt worden ist,

					    bc) �die ansonsten ständig bewohnte 
Wohnung länger als 60 Tage oder 
über eine für den Einzelfall verein­
barte längere Frist hinaus unbe­
wohnt bleibt und auch nicht be­
aufsichtigt wird; beaufsichtigt ist 
eine Wohnung nur dann, wenn 
sich während der Nacht eine dazu 
berechtigte volljährige Person dar­
in aufhält,

					    bd) �vereinbarte Sicherungen besei­
tigt, vermindert oder in nicht ge­
brauchsfähigem Zustand sind. 
Das gilt auch bei einem 
Wohnungswechsel (siehe § 10).

		  c)		�Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht 
vor, wenn sich die Gefahr nur unerheb­
lich erhöht hat oder nach den Um- 
ständen als mitversichert gelten soll.

2.	� Pflichten des Versicherungsnehmers 

		  a)	�Nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
darf der Versicherungsnehmer ohne 
vorherige Zustimmung des Versiche­
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten.

		  b)	�Erkennt der Versicherungsnehmer 
nachträglich, dass er ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen.

		  c)	�Eine Gefahrerhöhung, die nach Abga­
be seiner Vertragserklärung unabhän­
gig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versi­
cherer unverzüglich anzeigen, nach­
dem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3.	� Kündigung oder Vertragsanpassung 
durch den Versicherer 

		  a)	Kündigungsrecht des Versicherers 

				�    Verletzt der Versicherungsnehmer sei­
ne Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann 
der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungs­
nehmer seine Verpflichtung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt hat. Das 
Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungs­
nehmer zu beweisen.

				�    Beruht die Verletzung auf einfacher 
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

					�    Wird dem Versicherer eine Gefahrer­
höhung in den Fällen nach Nr. 2 b) 
und c) bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

		  b)		Vertragsänderung

					�    Statt der Kündigung kann der Versi­
cherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrer­
höhung eine seinen Geschäftsgrund­
sätzen entsprechende erhöhte Prämie 
verlangen oder die Absicherung der 
erhöhten Gefahr ausschließen.

					�    Erhöht sich die Prämie als Folge der 
Gefahrerhöhung um mehr als 10 Pro­
zent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, 
so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Ver­
sicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer 
auf dieses Kündigungsrecht hinzuwei­
sen.

4.	� Erlöschen der Rechte des Versicherers 

		�  Die Rechte des Versicherers zur Kündi­
gung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 
erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versiche­
rers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahr­
erhöhung bestanden hat.

5.	� Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

		  a)		�Tritt nach einer Gefahrerhöhung der 
Versicherungsfall ein, so ist der Versi­
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine 
Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich ver­
letzt hat. Verletzt der Versicherungs­
nehmer diese Pflichten grob fahrläs­
sig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Ver­
schuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versi­
cherungsnehmer zu beweisen.

		  b)	�Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 
b) und c) ist der Versicherer für einen 
Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hät­
te zugegangen sein müssen, leistungs­
frei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht vorsätzlich ver­
letzt hat. Hat der Versicherungsnehmer 
seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. 
Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahr­
erhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugegangen 
sein müssen, bekannt war.

		  c)		�Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen,

					    ca)	�soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Gefahrerhö­
hung nicht ursächlich für den Ein­
tritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspflicht 
war oder

					    cb)	�wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder

					    cc)	�wenn der Versicherer statt der 
Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Ge­
schäftsgrundsätzen entsprechen­
de erhöhte Prämie verlangt.

§ 25 �Vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheiten des Versicherungs
nehmers, Sicherheitsvorschriften

1. 	 Sicherheitsvorschriften

		�  Als vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheit hat der Versicherungsneh­
mer 

		  a)	�in der kalten Jahreszeit die Wohnung 
zu beheizen und dies genügend häufig 
zu kontrollieren oder alle wasserfüh­
renden Anlagen und Einrichtungen ab­
zusperren, zu entleeren und entleert 
zu halten,

		  b)	�für die Zeit, in der sich niemand in der 
Wohnung aufhält, alle Schließvorrich­
tungen und vereinbarten Sicherungen 
zu betätigen und die vereinbarten Ein­
bruchmeldeanlagen einzuschalten,

		  c)	�alle Schließvorrichtungen, vereinbar­
ten Sicherungen und vereinbarten 
Einbruchmeldeanlagen in gebrauchs­
fähigem Zustand zu erhalten; Störun­
gen, Mängel und Schäden sind unver­
züglich zu beseitigen.

		�  Nr. b) findet keine Anwendung, soweit 
die Einhaltung dieser Obliegenheit dem 
Versicherungsnehmer oder seinem Re­
präsentanten bei objektiver Würdigung 
aller Umstände billigerweise nicht zuge­
mutet werden kann.

2. 	 Folgen der Obliegenheitsverletzung

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer die in 
Nr. 1. genannte Obliegenheit, ist der Ver­
sicherer unter den in § 26 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berech­
tigt oder auch ganz oder teilweise leis­
tungsfrei.

§ 26 �Obliegenheiten vor, bei und nach 
Eintritt des Versicherungsfalles

1.	� Obliegenheiten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles

		  a)	�Vertraglich vereinbarte Obliegenhei­
ten, die der Versicherungsnehmer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zu er­
füllen hat, sind:

				    aa) �die Einhaltung aller gesetzlichen, 
behördlichen sowie vertraglich ver­
einbarten Sicherheitsvorschriften 
gemäß § 25;

				    ab) �die Einhaltung aller sonstigen ver­
traglich vereinbarten Obliegenhei­
ten gemäß § 25.

		  b)	�Verletzt der Versicherungsnehmer vor­
sätzlich oder grob fahrlässig eine Oblie­
genheit, die er vor Eintritt des Versiche­
rungsfalles gegenüber dem Versicherer 
zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt 
hat, den Vertrag fristlos kündigen.

				�    Das Kündigungsrecht des Versicherers 
ist ausgeschlossen, wenn der Versi­
cherungsnehmer beweist, dass er die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt hat.

2.	� Obliegenheiten bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalls

		  a)	�Der Versicherungsnehmer hat bei und 
nach Eintritt des Versicherungsfalls 

				    aa)	� nach Möglichkeit für die Ab­
wendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen;

				    ab)	�dem Versicherer den Schadenein­
tritt, nachdem er von ihm Kenntnis 
erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – 
anzuzeigen;
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				    ac)	� Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder tele­
fonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten;

				    ad)	�Weisungen des Versicherers zur 
Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befol­
gen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Wei­
sungen, hat der Versicherungs­
nehmer nach pflichtgemäßem Er­
messen zu handeln;

				    ae)	� Schäden durch strafbare Handlun­
gen gegen das Eigentum unver­
züglich der Polizei anzuzeigen;

				    af)	� dem Versicherer und der Polizei 
unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen 
einzureichen;

				    ag)	� das Schadenbild so lange unver­
ändert zu lassen, bis die Schaden­
stelle oder die beschädigten 
Sachen durch den Versicherer frei­
gegeben worden sind. Sind 
Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvoll­
ziehbar zu dokumentieren (z.B. 
durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzube­
wahren;

				    ah)	�soweit möglich dem Versicherer 
unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu ertei­
len, die zur Feststellung des Versi­
cherungsfalles oder des Umfanges 
der Leistungspflicht des Ver­
sicherers erforderlich ist sowie 
jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungs­
pflicht zu gestatten;

				    ai)	� vom Versicherer angeforderte Be­
lege beizubringen, deren Beschaf­
fung ihm billigerweise zugemutet 
werden kann;

				    aj)	� für zerstörte oder abhanden ge­
kommene Wertpapiere oder sons­
tige aufgebotsfähige Urkunden un­
verzüglich das Aufgebotsverfahren 
einzuleiten und etwaige sonstige 
Rechte zu wahren, insbesondere 
abhanden gekommene Sparbü­
cher und andere sperrfähige Ur­
kunden unverzüglich sperren zu 
lassen.

		  b)	�Steht das Recht auf die vertragliche 
Leistung des Versicherers einem Drit­
ten zu, so hat dieser die Obliegenhei­
ten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu 
erfüllen – soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umstän­
den möglich ist.

3.	� Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsver­
letzung

		  a)	�Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vor­
sätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Oblie­
genheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschul­
dens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versiche­
rungsnehmer zu beweisen.

		  b)	�Außer im Falle einer arglistigen 
Obliegenheitsverletzung ist der Versi­
cherer jedoch zur Leistung verpflichtet, 
soweit der Versicherungsnehmer nach­
weist, dass die Verletzung der Oblie­
genheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Um­
fang der Leistungspflicht des Versiche­
rers ursächlich ist.

		  c)	�Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklä­
rungsobliegenheit, ist der Versicherer 
nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versiche­
rungsnehmer durch gesonderte Mittei­
lung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

§ 27 �Obliegenheiten des Versicherungs
nehmers im Versicherungsfall

1.	� Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt 
eines Versicherungsfalles (siehe § 3)

		  a)	�den Versicherer unverzüglich zu infor­
mieren und – soweit möglich – dessen 
Weisungen zur Schadenminderung/-
abwendung einzuholen und zu beach­
ten,

		  b)	�Schäden durch Einbruchdiebstahl, 
Vandalismus oder Beraubung sofort 
der zuständigen Polizeidienststelle 
anzuzeigen,

		  c)	�dem Versicherer und der zuständigen 
Polizeidienststelle ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen ein­
zureichen,

		  d)	�abhanden gekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden un­
verzüglich sperren zu lassen sowie für 
abhanden gekommene Wertpapiere 
das Aufgebotsverfahren einzuleiten,

		  e)	�die Schadenstelle möglichst so lange 
unverändert zu lassen, bis sie durch 
den Versicherer freigegeben worden 
ist. Sind Veränderungen unumgäng­
lich, sind zumindest die beschädigten 
Teile bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren,

		  f)	� dem Versicherer – soweit möglich – 
jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Um­
fang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten sowie jede Auskunft dazu – 
auf Verlangen schriftlich – zu erteilen 
und die angeforderten Belege beizu­
bringen.

2.	� Wird eine der in Nr. 1 genannten Oblie­
genheiten verletzt, verliert der Versiche­
rungsnehmer seinen Versicherungs­
schutz, es sei denn, diese wurde weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

		  a)	�Bei grob fahrlässiger Verletzung behält 
der Versicherungsnehmer insoweit sei­
nen Versicherungsschutz, als die Ver­
letzung weder Einfluss auf die Fest­
stellung des Versicherungsfalls noch 
auf die Bemessung der Leistung ge­
habt hat.

		  b)	�Hatte eine vorsätzliche Verletzung 
weder auf die Feststellung des Versi­
cherungsfalles noch auf die Feststel­
lung der Entschädigung bzw. deren 
Umfang Einfluss, so bleibt der Versi­
cherer zur Leistung verpflichtet, wenn 
die Verletzung nicht geeignet war, die 
Interessen des Versicherers ernsthaft 
zu beeinträchtigen oder wenn den Ver­
sicherungsnehmer kein erhebliches 
Verschulden trifft.

		  c)	�Sind abhanden gekommene Sachen 
der Polizeidienststelle nicht oder nicht 
unverzüglich angezeigt, so kann der 
Versicherer für diese Sachen von der 
Entschädigungspflicht frei sein.

3.	� Ferner ist der Versicherungsnehmer – 
soweit zumutbar – verpflichtet, dem Ver­
sicherer Auskünfte zu möglichen Ansprü­
chen gegenüber schadenverursachenden 
Dritten zu erteilen.

§ 28 �Entschädigungsberechnung und Ent-
schädigungsgrenzen, Unterversicherung

1.	 Ersetzt werden im Versicherungsfall bei

		  a)	�zerstörten oder abhanden gekomme­
nen Sachen der Versicherungswert 
(siehe § 12) bei Eintritt des Versiche­
rungsfalles (siehe §3),

		  b)	�beschädigten Sachen die notwendi­
gen Reparaturkosten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch die Reparatur nicht auszuglei­
chenden Wertminderung, höchstens 
jedoch der Versicherungswert (siehe  
§ 12) bei Eintritt des Versicherungs­
falles (siehe § 3).Wird durch den Scha­
den die Gebrauchsfähigkeit einer Sa­
che nicht beeinträchtigt und ist dem 
Versicherungsnehmer die Nutzung 
ohne Reparatur zumutbar (sogen. 
Schönheitsschaden), so ist die Beein­
trächtigung durch Zahlung des Betra­
ges auszugleichen, der dem Minder­
wert entspricht.

2.	� Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 
angerechnet.

3.	� Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, 
wenn der Versicherungsnehmer vorsteu­
erabzugsberechtigt ist; das gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer Mehr­
wertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

4.	� Die Entschädigung für versicherte Sa­
chen ist je Versicherungsfall (siehe § 3) 
auf die vereinbarte Versicherungssumme 
(siehe § 12) begrenzt. Versicherte Kosten 
(siehe § 2) werden bis zu 10 Prozent 
auch über die Versicherungssumme (sie­
he § 12) hinaus ersetzt.

5.	� Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls (siehe § 3) niedriger 
als der Versicherungswert (siehe § 12) der 
versicherten Sachen (Unterversicherung) 
und ist kein Unterversicherungsverzicht 
vereinbart, wird die Entschädigung ge­
mäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versiche­
rungssumme zum Versicherungswert nach 
folgender Berechnungsformel gekürzt: 
Entschädigung = Schadenbetrag multipli­
ziert mit der Versicherungssumme divi­
diert durch den Versicherungswert.

6.	� Für die Entschädigungsberechnung ver­
sicherter Kosten (siehe § 2) gilt Nr. 5 ent­
sprechend.

§ 29 �Entschädigungsgrenzen für 
Wertsachen und Bargeld

1.	 Wertsachen sind

		  a)	�Bargeld und auf Geldkarten geladene 
Beträge (z. B. Chipkarte),

		  b)	�Urkunden einschließlich Sparbücher 
und sonstige Wertpapiere,

		  c)	�Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Telefonkartensammlun­
gen, Münzen und Medaillen sowie alle 
Sachen aus Gold oder Platin,

		  d)	�Pelze, handgeknüpfte Teppiche und 
Gobelins, Kunstgegenstände (z.B. 
Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Gra­
phiken und Plastiken) sowie nicht in c) 
genannte Sachen aus Silber,
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		  e)	�sonstige Sachen, die über 100 Jahre 
alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Aus­
nahme von Möbelstücken.

2.	� Die Entschädigung für Wertsachen ist je 
Versicherungsfall (siehe § 3) auf insge­
samt 20 Prozent der Versicherungssum­
me (siehe § 12) begrenzt, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart ist.

3.	� Ferner ist die Entschädigung für folgende 
Wertsachen je Versicherungsfall (siehe 
§ 3) begrenzt, wenn sich diese außer­
halb verschlossener VdS-anerkannter 
Wertschutzschränke befinden, die min­
destens 200 kg wiegen oder nach den 
Vorschriften des Herstellers fachmän­
nisch verankert oder in der Wand oder im 
Fußboden bündig eingelassen sind 
(Einmauerschrank), auf 

		  a)	�1.000 EUR (siehe § 12) für Bargeld 
und auf Geldkarten geladene Beträge 
mit Ausnahme von Münzen, deren 
Versicherungswert den Nennbetrag 
übersteigt, 

		  b)	�2.500 EUR (siehe § 12) insgesamt für 
Wertsachen gemäss Nr. 1 b, 

		  c)	�20.000 EUR (siehe § 12) insgesamt für 
Wertsachen gemäss Nr. 1 c.

§ 30 �Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung

1.	� Die Entschädigung wird fällig, wenn die 
Feststellungen des Versicherers zum 
Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab­
geschlossen sind. Der Versicherungsneh­
mer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlags­
zahlung beanspruchen, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2.	� Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus 
einem anderen Rechtsgrund eine weiter­
gehende Zinspflicht besteht:

		  a)	�Die Entschädigung ist – soweit sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Meldung 
des Schadens geleistet wird – seit An­
zeige des Schadens zu verzinsen. 

		  b)	�Der Zinssatz liegt 1 Prozent unter dem 
Basiszinssatz der Europäischen Zentral­
bank und beträgt mindestens 4 Pro­
zent und höchstens 6 Prozent pro Jahr, 
soweit nicht aus rechtlichen Gründen 
ein höherer Zins zu zahlen ist. 

		  c)	�Die Zinsen werden zusammen mit der 
Entschädigung fällig.

3.	� Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und 
Nr. 2 Satz 1 ist gehemmt, solange infolge 
Verschuldens des Versicherungsnehmers 
die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.

4.	� Der Versicherer kann die Zahlung auf­
schieben, solange

		  a)	�Zweifel an der Empfangsberechtigung 
des Versicherungsnehmers bestehen,

		  b)	�ein behördliches oder strafgericht­
liches Verfahren gegen den Versiche­
rungsnehmer oder seinen Repräsen­
tanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles läuft.

§ 31 �Wieder herbeigeschaffte versicherte 
Sachen

1.	� Wird der Verbleib abhanden gekomme­
ner Sachen ermittelt, hat der Versiche­
rungsnehmer dies nach Kenntniserlan­
gung dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen.

2.	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz 
einer abhanden gekommenen Sache zu­
rück erlangt, bevor die volle Entschädi­

gung für diese Sache gezahlt worden ist, 
behält er den Anspruch auf die Entschä­
digung, falls er die Sache innerhalb von 
zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü­
gung stellt. Andernfalls ist eine für diese 
Sache gewährte Abschlagszahlung oder 
auf den gemeinen Wert beschränkte Ent­
schädigung zurückzuzahlen.

3.	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz 
einer abhanden gekommenen Sache zu­
rückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung in voller Höhe ihres 
Versicherungswertes gezahlt worden ist, 
hat der Versicherungsnehmer die Ent­
schädigung zurückzuzahlen oder die Sa­
che dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat 
dieses Wahlrecht innerhalb von 2 Wo­
chen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszu­
üben; nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Wahlrecht auf den Versi­
cherer über.

4.	� Hat der Versicherungsnehmer den Besitz 
einer abhanden gekommenen Sache zu­
rückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung gezahlt worden ist, 
die bedingungsgemäß weniger als den 
Versicherungswert betragen hat, kann 
der Versicherungsnehmer die Sache be­
halten und muss sodann die Entschädi­
gung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu 
innerhalb von zwei Wochen nach Emp­
fang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers nicht bereit, hat der Versi­
cherungsnehmer die Sache im Einver­
nehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von 
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten 
erhält der Versicherer den Anteil, welcher 
der von ihm geleisteten Entschädigung 
entspricht.

5.	� Dem Besitz einer zurückerlangten Sache 
steht es gleich, wenn der Versicherungs­
nehmer die Möglichkeit hat, sich den Be­
sitz wieder zu verschaffen.

6.	� Ist ein Wertpapier in einem Aufgebots­
verfahren für kraftlos erklärt worden, hat 
der Versicherungsnehmer die gleichen 
Rechte und Pflichten, wie wenn er das 
Wertpapier zurück erlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Ent­
schädigung behalten, soweit ihm durch 
Verzögerung fälliger Leistungen aus den 
Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden 
ist.

7.	� Hat der Versicherungsnehmer dem Ver­
sicherer zurückerlangte Sachen zur Ver­
fügung zu stellen, hat er dem Versicherer 
den Besitz, das Eigentum und alle sons­
tigen Rechte zu übertragen, die ihm mit 
Bezug auf diese Sachen zustehen.

8.	� Sind wieder herbeigeschaffte Sachen be­
schädigt worden, kann der Versiche­
rungsnehmer Entschädigung gemäß § 28 
Nr. 1b auch dann verlangen oder behal­
ten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 
4 bei ihm verbleiben.

9.	� Hat der Versicherer von der abhanden 
gekommenen Sache Besitz erlangt, so 
hat er die Sache Zug um Zug gegen Rück­
zahlung der Entschädigung dem Ver­
sicherungsnehmer zurückzugeben. Ist 
die Rückzahlung der Entschädigung  
dem Versicherungsnehmer nicht mög­
lich, so hat der Versicherer die Sache im 
Namen des Versicherungsnehmers 
meistbietend verkaufen zu lassen. Der 
Versicherer darf sich entsprechend  
seinem Anteil an der Entschädigung aus 
dem Erlös befriedigen.

§ 32 �Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen 

1.	� Vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Herbeiführung des Versicherungsfalles 

		  a)	�Führt der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschä­
digungspflicht frei.

				�    Ist die Herbeiführung des Schadens 
durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Vorsatzes in der Person des Versiche­
rungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Scha­
dens als bewiesen.

		  b)	�Führt der Versicherungsnehmer den 
Schaden grob fahrlässig herbei, so ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leis­
tung in einem der Schwere des Ver­
schuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2.	� Arglistige Täuschung nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 

		�  Der Versicherer ist von der Entschä­
digungspflicht frei, wenn der Versiche­
rungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder 
die Höhe der Entschädigung von Be­
deutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.

		�  Ist die Täuschung oder der Täuschungs­
versuch durch rechtskräftiges Strafurteil 
gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festge­
stellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.

§ 33 Überversicherung
1.	� Übersteigt die Versicherungssumme den 

Wert des versicherten Interesses erheb­
lich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlan­
gen, dass zur Beseitigung der Überversi­
cherung die Versicherungssumme mit 
sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab 
Zugang des Herabsetzungsverlangens, 
ist für die Höhe der Prämie der Betrag 
maßgebend, den der Versicherer berech­
net haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt ge­
schlossen worden wäre.

2.	� Hat der Versicherungsnehmer die Über­
versicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Ver­
mögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begrün­
denden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 34 Mehrere Versicherer
1.	� Anzeigepflicht 

		�  Wer bei mehreren Versicherern ein Inter­
esse gegen dieselbe Gefahr versichert, 
ist verpflichtet, dem Versicherer die an­
dere Versicherung unverzüglich mitzutei­
len. In der Mitteilung sind der andere 
Versicherer und die Versicherungs­
summe anzugeben.

2.	� Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeige­
pflicht 

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in § 23 VHB 2004 – Fassung 
2008 beschriebenen Voraussetzungen 
zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei. Leistungs­
freiheit tritt nicht ein, wenn der Versiche­
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rer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt hat.

3.	� Haftung und Entschädigung bei Mehr­
fachversicherung 

		  a)		�Ist bei mehreren Versicherern ein Inte­
resse gegen dieselbe Gefahr versi­
chert und übersteigen die Versiche­
rungssummen zusammen den 
Versicherungswert oder übersteigt 
aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Ver­
sicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehr­
fachversicherung vor.

		  b)		�Die Versicherer sind in der Weise als 
Gesamtschuldner verpflichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versiche­
rungsnehmer kann aber im Ganzen 
nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen.

					�    Erlangt der Versicherungsnehmer oder 
der Versicherte aus anderen Versiche­
rungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich 
der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Ent­
schädigung aus allen Verträgen ins­
gesamt nicht höher ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungs­
summen, aus denen die Prämien er­
rechnet wurde, nur in diesem Vertrag 
in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungs­
grenzen ermäßigt sich der Anspruch 
in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädi­
gung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssum­
men in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre.

		  c)		�Hat der Versicherungsnehmer eine 
Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig.

					�    Dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4.	� Beseitigung der Mehrfachversicherung 

		  a)		�Hat der Versicherungsnehmer den 
Vertrag, durch den die Mehrfachver­
sicherung entstanden ist, ohne Kennt­
nis von dem Entstehen der Mehrfach­
versicherung geschlossen, kann er 
verlangen, dass der später geschlos­
sene Vertrag aufgehoben oder die 
Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prä­
mie auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versiche­
rung nicht gedeckt ist.

					�    Die Aufhebung des Vertrages oder die 
Herabsetzung der Versicherungssum­
me und Anpassung der Prämie wer­
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung dem Versicherer 
zugeht.

		  b)		�Die Regelungen nach a) sind auch 
anzuwenden, wenn die Mehrfachver­
sicherung dadurch entstanden ist, 
dass nach Abschluss der mehreren 

Versicherungsverträge der Versiche­
rungswert gesunken ist. Sind in diesem 
Fall die mehreren Versicherungsver­
träge gleichzeitig oder im Einver­
nehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsneh­
mer nur die verhältnismäßige Herab­
setzung der Versicherungssummen 
und der Prämien verlangen.

§ 35 Sachverständigenverfahren
1.	� Der Versicherungsnehmer kann nach  

Eintritt des Versicherungsfalles durch 
einseitige Erklärung gegenüber dem Ver­
sicherer verlangen, dass die Höhe des 
Schadens durch Sachverständige festge­
stellt wird. Ein solches Sachverständigen­
verfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch vereinbaren. 
Das Sachverständigenverfahren kann 
durch Vereinbarung auf weitere Feststel­
lungen zum Versicherungsfall ausge­
dehnt werden.

2.	� Für das Sachverständigenverfahren gilt:

		  a)		�Jede Partei benennt schriftlich einen 
Sachverständigen und kann dann die 
andere unter Angabe des von ihr ge­
nannten Sachverständigen schriftlich 
auffordern, den zweiten Sachverstän­
digen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb zwei 
Wochen nach Empfang der Aufforde­
rung benannt, kann ihn die auf­
fordernde Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht 
ernennen lassen. In der Aufforderung 
ist auf diese Folge hinzuweisen.

		  b)		�Beide Sachverständige benennen 
schriftlich vor Aufnahme ihrer Fest­
stellungen einen dritten Sachverstän­
digen als Obmann. Einigen sie sich 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Scha­
denort zuständige Amtsgericht er­
nannt.

		  c)		�Der Versicherer darf als Sachverstän­
dige keine Personen benennen, die 
Mitbewerber des Versicherungsneh­
mers sind oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung stehen; ferner 
keine Personen, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt 
sind oder mit ihnen in einem ähnli­
chen Verhältnis stehen. Dies gilt ent­
sprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverstän­
digen.

3.	� Die Feststellungen der Sachverständigen 
müssen enthalten:

		  a)		�ein Verzeichnis der zerstörten, be­
schädigten und abhanden gekomme­
nen versicherten Sachen sowie deren 
Wiederbeschaffungspreise gemäß § 
28 Nr. 1 a) und b) bei Eintritt des 
Versicherungsfalles,

		  b)		�bei beschädigten versicherten Sachen 
die Beträge gemäß § 28 Nr. 1 b),

		  c)		�die Restwerte der von dem Schaden 
betroffenen versicherten Sachen,

		  d)		die nach § 2 versicherten Kosten,

		  e)		�den Wert der nicht vom Schaden be­
troffenen versicherten Sachen, wenn 
kein Unterversicherungsverzicht gege­
ben ist.

4.	� Der Sachverständige übermittelt beiden 
Parteien gleichzeitig seine Feststellun­
gen. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, über­
gibt der Versicherer sie unverzüglich dem 

Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte.

5.	� Jede Partei trägt die Kosten ihres Sach­
verständigen. Die Kosten des Obmannes 
tragen beide Parteien je zur Hälfte.

6.	� Die Feststellungen der Sachverständigen 
oder des Obmannes sind für den Versi­
cherer und den Versicherungsnehmer 
verbindlich. Aufgrund dieser Feststellun­
gen berechnet der Versicherer die Ent­
schädigung, wenn nicht nachgewiesen 
wird, dass sie offenbar von der wirkli­
chen Sachlage erheblich abweichen.

§ 36 Übergang von Ersatzansprüchen
1.	 Übergang von Ersatzansprüchen

		�  Steht dem Versicherungsnehmer ein 
Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Scha­
den ersetzt. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der 
Ersatzanspruch des Versicherungs­
nehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vor­
sätzlich verursacht.

2.	� Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatz­
ansprüchen

		�  Der Versicherungsnehmer hat seinen 
Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Frist­
vorschriften zu wahren, und nach Über­
gang des Ersatzanspruchs auf den Ver­
sicherer bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mit­
zuwirken.

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versi­
cherer zur Leistung insoweit nicht ver­
pflichtet, als er infolge dessen keinen Er­
satz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer be­
rechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versiche­
rungsnehmers entsprechenden Verhält­
nis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig­
keit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 37 Mehrere Versicherungsnehmer
Besteht der Vertrag mit mehreren Versiche­
rungsnehmern, muss sich jeder Versiche­
rungsnehmer Kenntnis und Verhalten der 
übrigen Versicherungsnehmer zurechnen 
lassen.

§ 38 Versicherung für fremde Rechnung
1.	� Rechte aus dem Vertrag 

		�  Der Versicherungsnehmer kann den Ver­
sicherungsvertrag im eigenen Namen für 
das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versiche­
rungsnehmer und nicht auch dem 
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der 
Versicherte den Versicherungsschein be­
sitzt.

2.	� Zahlung der Entschädigung 

		�  Der Versicherer kann vor Zahlung der 
Entschädigung an den Versicherungs­
nehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. Der Versicherte kann die 
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Zahlung der Entschädigung nur mit Zu­
stimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.

3.	� Kenntnis und Verhalten 

		  a)	�Soweit die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherungsnehmers von recht­
licher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten 
des Versicherten zu berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Ver­
sicherungsnehmers und des Versicher­
ten umfasst, muss sich der Versiche­
rungsnehmer für sein Interesse das 
Verhalten und die Kenntnis des Versi­
cherten nur zurechnen lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Ver­
sicherungsnehmers ist.

		  b)		�Auf die Kenntnis des Versicherten 
kommt es nicht an, wenn der Vertrag 
ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versiche­
rungsnehmers nicht möglich oder 
nicht zumutbar war.

		  c)		�Auf die Kenntnis des Versicherten 
kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Auftrag des Versicherten ge­
schlossen und den Versicherer nicht 
darüber informiert hat.

§ 39 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1.	 Erklärungen des Versicherungsnehmers

		�  Der Versicherungsvertreter gilt als bevoll­
mächtigt, vom Versicherungsnehmer ab­
gegebene Erklärungen entgegenzuneh­
men betreffend

		  a)		�den Abschluss bzw. den Widerruf 
eines Versicherungsvertrages,

		  b)		�ein bestehendes Versicherungs­
verhältnis einschließlich dessen 
Beendigung,

		  c)		�Anzeige- und Informationspflichten 
vor Abschluss des Vertrages und wäh­
rend des Versicherungsverhältnisses.

2.	 Erklärungen des Versicherers

		�  Der Versicherungsvertreter gilt als bevoll­
mächtigt, vom Versicherer ausgefertigte 
Versicherungsscheine oder deren Nach­
träge dem Versicherungsnehmer zu über­
mitteln.

3.	 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

		�  Der Versicherungsvertreter gilt als bevoll­
mächtigt, Zahlungen, die der Versiche­
rungsnehmer im Zusammenhang mit der 
Vermittlung oder dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrags an ihn leistet, an­
zunehmen. Eine Beschränkung dieser 
Vollmacht muss der Versicherungs­
nehmer nur gegen sich gelten lassen, 
wenn er die Beschränkung bei der Vor­
nahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 40 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die 
Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsen­
tanten zurechnen lassen.

§ 41 Bedingungsanpassungsklausel
1.	� Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils 

betroffenen Bedingungen des Versiche­
rungsvertrages zu ändern, zu ergänzen 
oder zu ersetzen (Anpassung), wenn

		  a)		�sich Änderungen bestehender oder 
Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften 
unmittelbar auf sie auswirken,

		  b)		�sich die höchstrichterliche Rechtspre­
chung zu ihnen ändert,

		  c)		�ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechts­
kräftig feststellt oder

		  d)		�sie durch das Versicherungsaufsichts- 
oder Kartellamt durch bestandskräfti­
gen Verwaltungsakt für mit geltendem 
Recht nicht vereinbar erklärt werden 
oder gegen Leitlinien oder Rund­
schreiben dieser Behörden verstoßen.

2.	� Die Anpassung kommt nur in Betracht für 
Bedingungen über Gegenstand und Um­
fang der Versicherung, Ausschlüsse, Ob­
liegenheiten des Versicherungsnehmers 
nach Vertragsschluss, Beitragsanpas­
sung, Vertragsdauer und Kündigung.

3.	� Die Anpassung ist nur zulässig, wenn 
durch die genannten Änderungsanlässe 
das bei Vertragsschluss zugrunde geleg­
te Verhältnis zwischen Leistung und Ge­
genleistung in nicht unbedeutendem 
Maße gestört ist. In den Fällen der Un­
wirksamkeit und der Beanstandung ein­
zelner Bedingungen ist die Anpassung 
darüber hinaus nur dann zulässig, wenn 
die gesetzlichen Vorschriften keine Rege­
lungen enthalten, die an die Stelle der 
unwirksamen oder beanstandeten Be­
dingungen treten.

4.	� Durch die Anpassung darf das bei 
Vertragsschluss zugrunde gelegte Ver­
hältnis zwischen Leistung und Gegen­
leistung bei Gesamtbetrachtung der 
Anpassung nicht zum Nachteil des Versi­
cherungsnehmers geändert werden 
(Verschlechterungsverbot). Die Anpas­
sung muss nach den Grundsätzen einer 
ergänzenden Vertragsauslegung unter 
Wahrung der beiderseitigen Interessen 
erfolgen.

5.	� Die Anpassungsbefugnis besteht unter 
den oben genannten Voraussetzungen 
für im wesentlichen inhaltsgleiche Be­
dingungen des Versicherers, wenn sich 
die gerichtlichen und behördlichen 
Entscheidungen gegen Bedingungen an­
derer Versicherer richten.

6.	� Die Zulässigkeit und Angemessenheit 
der Anpassung muss von einem unab­
hängigen Treuhänder überprüft und be­
stätigt werden. Die Bestimmungen des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes für die 
Bestellung eines Treuhänders gelten ent­
sprechend.

7.	� Die angepassten Bedingungen werden 
dem Versicherungsnehmer schriftlich be­
kannt gegeben und erläutert. Der Versi­
cherungsnehmer kann den Vertrag bis 
und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderung kündigen.

§ 42 Verjährung
1.	� Die Ansprüche aus dem Versicherungs­

vertrag verjähren in drei Jahren.

2.	� Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch ent­
standen ist und der Gläubiger von den 
Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste.

3.	� Ist ein Anspruch aus dem Versicherungs­
vertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Ent­
scheidung des Versicherers beim An­
spruchsteller nicht mit.

§ 43 Gerichtsstand
1.	� Klagen gegen den Versicherer oder 

Versicherungsvermittler 

		�  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung ist 
neben den Gerichtsständen der Zivilpro­
zessordnung (ZPO) auch das Gericht ört­
lich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage­
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermange­
lung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

2.	� Klagen gegen Versicherungsnehmer 

		�  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließ­
lich das Gericht örtlich zuständig, in des­
sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, 
in Ermangelung eines solchen seinen ge­
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 44 Anzeigen / Willenserklärungen
1.	� Form 

		�  Soweit gesetzlich keine Schriftform ver­
langt ist und soweit in diesem Vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
die für den Versicherer bestimmten Er­
klärungen und Anzeigen, die das Versi­
cherungsverhältnis betreffen und die un­
mittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform abzugeben.

		�  Erklärungen und Anzeigen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder 
an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt.

2.	� Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. 
Namensänderung 

		�  Hat der Versicherungsnehmer eine Ände­
rung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens­
erklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absen­
dung eines eingeschriebenen Briefes an 
die letzte dem Versicherer bekannte An­
schrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten 
Namensänderung. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen.

3.	� Nichtanzeige der Verlegung der gewerb­
lichen Niederlassung 

		�  Hat der Versicherungsnehmer die Versi­
cherung unter der Anschrift  seines Ge­
werbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach 
Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 45 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Klauseln für die Verbundene 
Hausratversicherung VHB 2004 –  
Fassung 2008

0908 – �Fahrraddiebstahl ohne  
Nachtzeiteinschränkung

1.	� Für Fahrräder erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auch auf Schäden 
durch Diebstahl, wenn nachweislich das 
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Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in ver­
kehrsüblicher Weise durch ein Schloss 
gesichert war. 

2.	� Für die mit dem Fahrrad lose verbunde­
nen und regelmäßig seinem Gebrauch 
dienenden Sachen besteht Versiche­
rungsschutz nur, wenn sie zusammen 
mit dem Fahrrad abhanden gekommen 
sind. 

3.	� Die Entschädigung ist je Versicherungs­
fall auf den vereinbarten Betrag (siehe § 
12 VHB 2004 – Fassung 2008) begrenzt. 
Eine andere Entschädigungsgrenze kann 
vereinbart werden.

4.	� Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen 
über den Hersteller, die Marke und die 
Rahmennummer der versicherten Fahrrä­
der zu beschaffen und aufzubewahren. 

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Bestimmung, so kann er Entschädigung 
nur verlangen, wenn er die Merkmale an­
derweitig nachweisen kann.

5.	� Der Versicherungsnehmer hat den 
Diebstahl unverzüglich der zuständigen 
Polizeidienststelle anzuzeigen und dem 
Versicherer einen Nachweis dafür zu 
erbringen, dass das Fahrrad nicht inner­
halb von drei Wochen seit Anzeige des 
Diebstahls wieder herbeigeschafft 
wurde. 

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
dieser Obliegenheiten, so kann der Ver­
sicherer gemäß § 27 VHB 2004 – Fas­
sung 2008 leistungsfrei sein.

6.	� Versicherungsnehmer und Versicherer 
können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres durch schriftliche 
Erklärung verlangen, dass dieser erwei­
terte Versicherungsschutz für Fahrräder 
mit Beginn des nächsten Versicherungs­
jahres entfällt. 

		�  Macht der Versicherer von diesem Recht 
Gebrauch, so kann der Versicherungs­
nehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres kündigen.

0909 – �Einfacher Diebstahl von Garten
möbeln, Gartengeräten, Gartengrills 
und Gartenskulpturen

1.	� In Erweiterung des § 5 VHB 2004 – Fas­
sung 2008 wird auch Entschädigung 
geleistet für Gartenmöbel und –geräte, 
Gartengrills sowie für fest verankerte 
Gartenskulpturen, die durch einfachen 
Diebstahl außerhalb der Versicherungs­
räume auf dem eingefriedeten Versiche­
rungsgrundstück entwendet werden.

2.	� Die Entschädigung ist je Versicherungs­
fall auf 3.000 EUR und je Versicherungs­
jahr auf 6.000 EUR begrenzt.

0910 – �Einfacher Diebstahl aus dem 
Krankenzimmer

1.	� In Erweiterung von § 5 VHB 2004 – Fas­
sung 2008 wird auch Entschädigung für 
versicherte Sachen geleistet, wenn sich 
diese aufgrund eines stationären Kur- 
oder Krankenhausaufenthaltes vorüber­
gehend außerhalb der Wohnung befin­
den und durch einfachen Diebstahl aus 
dem Krankenzimmer entwendet oder bei 
diesem Ereignis zerstört oder beschädigt 
werden.

2.	� Die Entschädigung ist für den einzelnen 
Versicherungsfall auf 3.000 EUR und je 
Versicherungsjahr auf 6.000 EUR begrenzt. 

		�  Für Bargeld gilt eine Höchstentschädi­
gung von 100 EUR je Schadenfall.

0911 – �Einfacher Diebstahl von Wäsche auf 
der Leine

1.	� In Erweiterung des § 5 VHB 2004 – Fas­
sung 2008 wird auch Entschädigung ge­
leistet für Wäsche, die durch einfachen 
Diebstahl außerhalb der Versicherungs­
räume auf dem eingefriedeten Versiche­
rungsgrundstück entwendet wird.

2.	� Pelze und Lederjacken sind vom Versi­
cherungsschutz ausgeschlossen.

3.	� Die Entschädigung ist je Versicherungs­
fall auf 3.000 EUR und je Versicherungs­
jahr auf 6.000 EUR begrenzt.

0912 – �Wertgegenstände in 
Bankgewahrsam

1.	� In Abänderung von § 9 Nr. 2. sowie § 11 
Nr. 1. und Nr. 6. VHB 2004 – Fassung 
2008 besteht subsidiärer Versicherungs­
schutz auch für versicherte Sachen, die 
sich im Bankgewahrsam befinden.

2.	� Die Entschädigung ist auf 3.000 EUR je 
Versicherungsfall und 6.000 EUR je 
Versicherungsjahr begrenzt.

0913 – �Einfacher Diebstahl von 
Kinderwagen und Rollstühlen

In Erweiterung von § 5 VHB 2004 – Fassung 
2008 besteht für Kinderwagen und Rollstüh­
le Versicherungsschutz für Schäden durch 
Diebstahl, wenn nachweislich

		  a)		�der Diebstahl zwischen 6 und 24 Uhr 
verübt wurde

		  b)		�die genannten Gegenstände

					    – �vom Versicherungsgrundstück oder 
aus gemeinschaftlichen Räumen, 
die der Wohnung des Versiche­
rungsnehmers zugeordnet sind oder

					    – �aus dem Treppenhaus der Wohnung 
bzw. des Wohnhauses des Versiche­
rungsnehmers

						     entwendet wurden.

�Für die Ausstattung der Kinderwagen und 
Rollstühle besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn sie zusammen mit dem Kinderwagen 
oder Rollstuhl abhanden gekommen ist. 

�Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
auf 3.000 EUR begrenzt.

0914 – �Sicherungs- und 
Überwachungsanlagen

In Erweiterung von § 1 VHB 2004 – Fassung 
2008 gelten, soweit sie wertmäßig in der 
Versicherungssumme berücksichtigt sind, 
technische, optische und akustische Anlagen 
zur Sicherung der Wohnung mitversichert.

0915 – Fahrzeuganprall 
1.	� In Erweiterung von § 3 Nr. 1 VHB 2004 – 

Fassung 2008 leistet der Versicherer Ent­
schädigung für versicherte Sachen, die 
durch Anprall eines Schienen- oder Stra­
ßenfahrzeuges zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereig­
nisses abhanden kommen.

2.	� Für den Anprall von Straßenfahrzeugen 
besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
diese nicht vom Versicherungsnehmer 
betrieben werden.

0916 – Gefriergut 
1.	� Mitversichert sind innerhalb der versi­

cherten Wohnung Schäden an Tiefkühl­
gut infolge nicht von den Energieversor­

gungsunternehmen angekündigten 
Netzausfällen.

2.	� Nicht versichert sind Schäden durch 
technische Defekte, die nicht durch eine 
versicherte Gefahr verursacht wurden so­
wie Bedienungsfehler, die in diesem 
Haushalt geschehen.

3.	� Die Entschädigung ist auf 500 EUR be­
grenzt.

0917 – Gewerblich genutzte Arbeitsräume
1.	� Abweichend von § 9 Nr. 3 VHB 2004 – 

Fassung 2008 gelten gewerblich genutz­
te Arbeitsräume als zur Wohnung gehö­
rend, soweit sie wertmäßig in der 
Versicherungssumme berücksichtigt 
sind.

2.	� Die Entschädigung ist je Versicherungs­
fall auf 15.000 EUR begrenzt.

3.	� Die Leistung erfolgt subsidiär. Das heißt, 
kann der Versicherungsnehmer Leistun­
gen aus einem anderen Vertrag geltend 
machen, gehen diese vor und werden auf 
die Entschädigung angerechnet.

0918 – Gegenstände in Kraftfahrzeugen
1.	� In Erweiterung von § 5 VHB 2004 – Fas­

sung 2008 wird auch Entschädigung ge­
leistet für versicherte Sachen (§ 1 VHB 
2004 – Fassung 2008), die dem Versi­
cherungsnehmer bzw. einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Per­
son gehören oder ihrem/deren persönli­
chen Gebrauch dienen, wenn sie sich vo­
rübergehend außerhalb der Wohnung, 
aber innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland befinden und durch Auf­
brechen verschlossener Kraftfahrzeuge, 
nicht aber von Kraftfahrzeuganhängern, 
entwendet oder bei diesem Ereignis zer­
stört oder beschädigt werden. Dem Auf­
brechen steht die Verwendung falscher 
Schlüssel oder anderer zum ordnungsge­
mäßen Öffnen nicht bestimmter Werk­
zeuge zum Öffnen der Türen oder Behält­
nisse des Fahrzeuges gleich.

2.	� Keine Entschädigung wird geleistet für 
Wertsachen gemäß § 29 Nr. 1 a-e VHB 
2004 – Fassung 2008.

3.	� Für elektronische Geräte wird bei einem 
Versicherungsfall nur dann eine Entschä­
digung geleistet, wenn sich diese Sa­
chen in einem nicht einsehbaren Koffer­
raum befinden.

4.	� Die Entschädigung ist je Versicherungs­
fall auf 2% der Versicherungssumme, 
max. 300 EUR begrenzt.

5.	� Der Versicherer haftet nur, wenn nach­
weislich

		  a)		�der Schaden tagsüber zwischen 6 Uhr 
und 22 Uhr eingetreten ist oder

		  b)		�das Kraftfahrzeug in einer geschlosse­
nen Garage – Parkhäuser oder Tiefga­
ragen, die zur allgemeinen Benutzung 
offen stehen, genügen nicht – abge­
stellt war, oder

		  c)		�der Schaden während der Fahrtunter­
brechung von nicht länger als 2 Stun­
den eingetreten ist.

0920 – Zuerwerb
Zur Berücksichtigung von Wertsteigerungen 
durch Zukauf, Geschenke oder sonstigen Er­
werb erhöht sich die nach § 13, 1 VHB 2004 
– Fassung 2008 geänderte Versicherungs­
summe mit Beginn eines jeden Versiche­
rungsjahres um weitere 3%.



Die neu ermittelte Versicherungssumme wird 
auf volle 500 Euro aufgerundet.

Die Vorsorge-Deckung gemäß § 12, 2 VHB 
2004 – Fassung 2008 und § 28, 4 VHB 2004 
– Fassung 2008 erhöht sich auf 20%.

0921 – Überschallknall
Als Schaden durch Überschallknall gilt jede 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 
versicherter Sachen, die direkt auf der durch 
den Überschallknall eines Flugzeuges entste­
henden Druckwelle beruht.

0922 – Sengschäden
Sengschäden sind örtlich begrenzte Schäden 
durch Hitzeeinwirkung, die durch Verfärbung 
der versengten Sachen sichtbar werden. 

0923 – Plansch- und Reinigungswasser
Mitversichert sind Schäden, die dadurch ent­
stehen, dass beim Gebrauchsvorgang des 
Planschens oder Reinigens bestimmungs­
widrig Wasser aus nicht mit dem Rohrsystem 
verbundenen Einrichtungen austritt. 

0924 – Rückreisekosten
1.	� Ersetzt werden für den Versicherungs- 

nehmer und mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Personen vorzei­
tige Rückreisekosten aus dem Urlaub, 
wenn dieser wegen eines erheblichen 
Versicherungsfalles vorzeitig abgebro­
chen wird und die Anwesenheit des 
Versicherungsnehmers am 
Versicherungs- 
ort erforderlich ist. 

2.	� Als erheblich gilt ein Versicherungsfall 
mit einem voraussichtlichen Schaden 
von mindestens 15.000 EUR. 

3.	� Als Urlaub gilt eine privat veranlasste 
Reise mit einer Abwesenheit von min­
destens vier aufeinander folgenden 
Tagen.

4.	� Entschädigt werden die nachgewiesenen 
Mehraufwendungen bis maximal 2.500 
EUR je Versicherungsfall.  

0925 – �Besondere Verwirkungsgründe  
bei grob fahrlässig herbeigeführten 
Schadenfällen

1.	� In Erweiterung der Regelungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes, wonach 
der Versicherer berechtigt ist, die 
Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen, 
wird wie folgt entschädigt:

2.	� Bei Schäden bis zu einer Schadenhöhe 
von maximal 2.500 EUR wird auf die 
Einrede der groben Fahrlässigkeit ver­
zichtet und eine Entschädigung in voller 
Höhe geleistet. 

3.	� Für Schäden, die 2.500 EUR übersteigen, 
wird über den in Nr. 2 genannten 
Entschädigungsbetrag hinaus nur dann 
eine Entschädigung geleistet, wenn 
durch den Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten die 
Bestimmungen zur Einhaltung von 
gesetzlichen, behördlichen oder vertrag­
lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
nicht verletzt wurden. 

		�  Die Entschädigung ist für diesen Teil auf 
100.000 EUR begrenzt.

4.	� Von der Regelung gemäß Nr. 3 ausge­
nommen bleiben Schäden in Verbindung 
mit einer schuldhaften Verletzung der 
Anzeige von Gefahrenumständen bei 

Vertragsabschluss sowie der Anzeige­
pflicht bei Gefahrerhöhungen.

0926 – �Erweiterte Deckung und  
unbenannte Gefahren

1.	 Versicherte Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für 
versicherte Sachen, die durch innere 
Unruhen, böswillige Beschädigungen, 
Anprall von Fahrzeugen, Rauch/Ruß, 
Sengschäden, Überschallknall oder unbe­
nannte Gefahren unvorhergesehen zerstört 
oder beschädigt werden oder abhanden 
kommen. Unvorhergesehen sind Schäden, 
die der Versicherungsnehmer oder sein 
Repräsentant weder rechtzeitig vorhergese­
hen haben noch hätten vorhersehen kön­
nen.

Definitionen:

Unbenannte Gefahren
Der Versicherer leistet Entschädigung für ver­
sicherte Sachen, die durch eine plötzliche, 
unvorhergesehene, von außen einwirkende 
Ursache zerstört oder beschädigt werden.

Innere Unruhen
Innere Unruhen liegen dann vor, wenn 
zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile des 
Volkes in einer die öffentliche Ruhe und 
Ordnung störenden Weise in Bewegung 
geraten und Gewalttätigkeiten gegen 
Personen und Sachen verüben. Zu „inneren 
Unruhen“ gehört ein bis zu einem gewissen 
Grad öffentliches und provokatorisches 
Handeln.

Böswillige Beschädigungen
Als böswillige Beschädigung gilt jede vor­
sätzliche, unmittelbare  Beschädigung und 
Zerstörung von versicherten Sachen.

Anprall von Fahrzeugen
Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung der versicher­
ten Sachen durch die Berührung eines 
Schienen- oder Straßenfahrzeuges.

Rauch/Ruß
Der Versicherer leistet Entschädigung für 
jede unmittelbare Zerstörung oder 
Beschädigung versicherter Sachen durch 
Rauch/Ruß, der plötzlich bestimmungswid­
rig aus den auf dem 
Versicherungsgrundstück befindlichen 
Feuerungs-, Heizungs- oder Trockenanlagen 
austritt.

Sengschäden
Sengschäden sind durch Hitzeeinwirkung 
örtlich begrenzte Schäden, die durch 
Verfärbung der versengten Sachen sichtbar 
werden.

Überschallknall
Als Schaden durch Überschallknall gilt jede 
unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung 
versicherter Sachen, die direkt auf der durch 
den Überschallknall eines Flugzeuges ent­
stehenden Druckwelle beruhen

2.	 Ausschlüsse
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht 
auf:

a)	� Schäden, die im Rahmen einer Feuer-, 
Leitungswasser-, Sturm-/Hagel- oder 

erweiterten Elementarschadenversiche­
rung oder über prämienpflichtige 
Klauseleinschlüsse gedeckt werden kön­
nen oder bei diesen Versicherungen aus­
geschlossen sind;

b) 	� Vom Versicherungsnehmer oder dessen 
Repräsentanten vorsätzlich herbeige­
führte Schäden;

c)	� Schäden durch Mängel, die bei 
Abschluss der Versicherung bereits vor­
handen waren und dem 
Versicherungsnehmer oder dessen 
Repräsentanten bekannt sein mussten;

d)	� Schäden durch Krieg oder kriegsähnliche 
Ereignisse jeder Art sowie Schäden 
durch hoheitliche Eingriffe oder behörd­
liche Anordnungen; 

e)	� Ein Anspruch auf Entschädigung für 
Schäden durch innere Unruhen, bös­
willige Beschädigung besteht nicht, 
soweit die Voraussetzungen für einen 
unmittelbaren oder subsidiären 
Schadenersatzanspruch aufgrund öffent­
lich-rechtlichen Entschädigungsrechts 
gegeben sind. Ein Anspruch auf Ent­
schädigung erstreckt sich nur auf den 
Teil des Schadens, der die Höchst­
grenzen aufgrund öffentlich-rechtlichen 
Entschädigungsrechts überschreitet;

f )	� Schäden durch Kernenergie oder radio­
aktive Strahlung, jedoch sind Schäden 
durch auf dem Versicherungsgrundstück 
befindliche radioaktive Isotope mitversi­
chert;

g) 	� Schäden durch natürliche oder mangel­
hafte Beschaffenheit, Konstruktions- und 
Planungsfehler, Verseuchung oder 
Vergiftung, jedoch sind mitversichert 
Schäden durch Verseuchung oder 
Vergiftung als Folge von Brand, 
Blitzschlag, Explosion oder Anprall von 
Luftfahrzeugen, deren Teile oder Ladung;

h)	� Schäden durch Witterungseinflüsse an 
im Freien befindlichen Anlagen und ver­
sicherten Sachen;

i)		� Schäden an Maschinen und technischen 
Einrichtungen, die entweder ohne äuße­
re Einwirkung oder durch deren 
Bedienung, Wartung, Umbau und 
Reparatur entstehen;

j)		� Ausfall oder Fehlfunktion von EDV- oder 
elektronisch gesteuerten Anlagen der 
Energieversorgung, der Klima-, Mess- 
oder Regeltechnik;

k)	� Schäden an versicherten Sachen durch 
Um- oder Ausbauarbeiten, Reparatur, 
Renovierung, Restaurierung, Reinigung 
oder ähnliche Vorgänge und durch 
bestimmungswidrigen Gebrauch und 
Bearbeitung;

l)		� Schäden durch allmähliche 
Einwirkungen auf versicherte Sachen, 
unabhängig von der Ursache oder mit­
wirkenden Umständen;

m)	� Schäden durch normale oder vorzeitige 
Abnutzung, Alterung, Verschleiß, Rost, 
Korrosion und Erosion, jedoch sind versi­
chert Schäden durch Rohrbruch;

n)	� Schäden durch Verderb, Verfall, 
Ungeziefer, Fäulnis, Schwamm, Pilz, 
Substanzverlust, Verfärbung oder 
Strukturveränderung, es sei denn, es 
handelt sich um einen Folgeschaden 
eines versicherten Ereignisses;

o)	� Schäden durch Feuchtigkeit, extreme 
Temperatur und durch Strom- oder 
Energieausfall;

p)	 Schäden durch Sturmflut;
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q)	� Schäden durch Rückstau von Wasser aus 
Rohren der öffentlichen Abwasserkanal­
isation, es sei denn, es handelt sich um 
einen Folgeschaden eines versicherten 
Ereignisses;

r)		� Schäden an leicht zerbrechlichen 
Gegenständen einschl. Brillen, Statuen, 
Porzellan, Glaswaren und ähnlichem;

s)	� Schäden durch Eindringen von Regen, 
Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht 
ordnungsgemäß geschlossene Fenster 
oder Außentüren oder durch andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese 
Öffnungen durch ein versichertes 
Ereignis entstanden sind und einen 
Gebäudeschaden darstellen;

t)		� Schäden an und durch Bau- und Monta­
geleistungen, jedoch sind mitversichert 
Schäden durch Brand, Blitzschlag, 
Explosion und Anprall von Luftfahrzeu­
gen, deren Teile oder Ladung, Leitungs­
wasser, Sturm/Hagel;

u)	� Schäden die durch Fahrzeuge verursacht 
werden, die vom Versicherungsnehmer, 
seinen Repräsentanten, Mietern, deren 
Besuchern oder sonstigen im Gebäude 
berechtigt anwesenden Personen betrie­
ben werden;

v)	� Schäden durch einfachen Diebstahl, 
Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen, 
Unterschlagung oder Veruntreuung versi­
cherter Sachen;

w)	� Schäden durch Haustiere, es sei denn, 
es handelt sich um einen  Folgeschaden 
eines versicherten Ereignisses.

3.	 Schadenereignis
Unter einem Schadenereignis sind alle 
Schäden zu verstehen, die aus ein und der­
selben Ursache in zeitlichem Zusammen­
hang innerhalb von 72 Stunden anfallen. 
Schadenereignisse, die innerhalb von 
72 Stunden zeitlich unabhängig voneinander 
auftreten, fallen nicht unter diese Be- 
stimmung, sondern gelten jeweils als ein 
gesondertes Schadenereignis.

4. 	 Besondere Kündigungsfrist
4.1	�Versicherungsnehmer und Versicherer 

können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten die Versicherung für die 
erweiterte Deckung und unbenannte 
Gefahren durch schriftliche Erklärung 
kündigen. Der Versicherungsnehmer 
kann bestimmen, dass seine Kündigung 
erst zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird.

4.2 	�Macht der Versicherer von seinem Kündi­
gungsrecht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer den Hausratver­
sicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen.

4.3 	�Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm 
der Teil der Prämie, der der Dauer der 
Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer gemäß 
Abs. 4.2 kündigt.

5.	 Selbstbeteiligung
Es gilt eine Selbstbeteiligung von 10% des 
Schadens, mindestens 500 EUR als verein­
bart.

0927 – �Vermögensschäden durch  
Online-Banking Betrug

1.	� Versichert sind Vermögensschäden in­
nerhalb des vom Versicherungsnehmer 
mittels eigenem PC durchgeführten On­
line-Bankings im PIN/TAN Verfahren, 
wenn durch Phishing unberechtigte Drit­
te Überweisungen vom ausschließlich 
privat genutzten Bankkonto elektronisch 
übermitteln und die kontoführende Bank 
diese ausführt.

		�  Phishing liegt vor, wenn Dritte mit Hilfe 
gefälschter E-Mails Kontodaten sowie 
dazugehörige PIN, TANs und Passwörter 
von dem Versicherungsnehmer oder der 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Personen zu erlangen versu­
chen. Ziel dieser gefälschten E-Mails ist 
es mit den gewonnenen Daten, unter der 
Identität des Versicherungsnehmers, im 
Online-Verkehr unerlaubte Handlungen 
vorzunehmen.

		�  Die Entschädigung ist für den einzelnen 
Versicherungsfall auf 5.000 EUR und je 
Versicherungsjahr auf 10.000 EUR be­
grenzt.

		�  Mehrere Vermögensschäden stellen 
einen Versicherungsfall dar, der im Zeit­
punkt des ersten dieser Versicherungs­
fälle eingetreten ist, wenn die schaden­
ursächlichen Handlungen miteinander 
im rechtlichen, wirtschaftlichen oder 
zeitlichen Zusammenhang stehen.

2.	� Bei Schäden nach Nr. 1 setzt die Ent­
schädigungsleistung voraus, dass

		  a)	�der PC des Versicherungsnehmers 
aktiv mit einem Schutz oder einer 
Firewall gegen unberechtigtes Eindrin­
gen, einer Virenschutzsoftware und 
einem Spywarescanner ausgestattet 
ist, die jeweils auf dem neuesten 
Stand gehalten und aktualisiert 
werden

		  b)	�die PIN/TANs nicht auf dem PC-System 
des Versicherungsnehmers gespei­
chert sind. Bei dem Verdacht, dass ein 
unberechtigter Dritter Kenntnis der PIN 
und/oder TANs erlangt hat, ist der Zu­
gang zum Online-Banking des Kredit­
institutes unverzüglich sperren zu 
lassen. 

		  c)	�der Versicherungsnehmer den Betrug 
unverzüglich seiner Bank gemeldet 
und der zuständigen Polizeidienststel­
le angezeigt hat.

		�  Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
dieser Obliegenheiten ist der Versicherer 
unter den in § 26 Nr. 3 VHB 2004 be­
schriebenen Voraussetzungen ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

3.	� Soweit für den Vermögensschaden eine 
Leistung aus einem anderen Versiche­
rungsvertrag, von dem Schaden verursa­
chenden Dritten und/oder von dem kon­
toführenden Kreditinstitut beansprucht 
werden kann, geht eine solche Leistung 
einer Entschädigung aus dieser Deckung 
vor.

4.	� Versicherungsnehmer und Versicherer 
können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres durch schriftliche 
Erklärung verlangen, dass dieser erwei­
terte Versicherungsschutz mit Beginn 
des nächsten Versicherungsjahres ent­
fällt.

		�  Macht der Versicherer von diesem Recht 
Gebrauch, so kann der Versicherungs­
nehmer den Vertrag innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres kündigen.

7111 – �Überspannungsschäden durch Blitz 
unter Einschluss von Folgeschäden

1.	� Abweichend von § 4 Nr. 2 VHB 2004 – 
Fassung 2008 ersetzt der Versicherer 
auch Überspannungsschäden durch 
Blitz.

2.	� Die Entschädigung ist je Versicherungs­
fall auf 5 Prozent der Versicherungssum­
me (siehe § 12 VHB 2004 – Fassung 
2008) begrenzt. Eine andere Entschädi­
gungsgrenze kann vereinbart werden.

7210 – Gegenstände von besonderem Wert
Abweichend von § 1 VHB 2004 – Fassung 
2008 sind die im Versicherungsvertrag be­
zeichneten Gegenstände von besonderem 
Wert nicht mitversichert.

7211 – Arbeitsgeräte
Abweichend von § 1 Nr. 2 d VHB 2004 – 
Fassung 2008 sind Arbeitsgeräte und Ein­
richtungsgegenstände, die dem Beruf oder 
Gewerbe dienen, nicht mitversichert.

7212 – In das Gebäude eingefügte Sachen
1.	� Die im Versicherungsvertrag besonders 

bezeichneten Sachen, z.B. Einbaumöbel 
/ -küchen, Bodenbeläge, Innenanstriche 
und Tapeten, sind auch versichert, so­
weit sie Gebäudebestandteile sein könn­
ten.

2.	� Soweit gemäß Nr. 1 sanitäre Anlagen 
und leitungswasserführende Installatio­
nen versichert sind, erstreckt sich die 
Versicherung auch auf Frostschäden an 
diesen Sachen sowie auf Frost- und 
sonstige Bruchschäden an deren Zu- und 
Ableitungsrohren.

7213 – �Hausrat außerhalb der  
ständigen Wohnung

Abweichend von § 1 VHB 2004 – Fassung 
2008 sind nicht versichert:

1.	� in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, 
Garten- und Weinberghäusern sowie in 
sonstigen nicht ständig bewohnten Ge­
bäuden:

		�  Bargeld und auf Geldkarten geladene 
Beträge, Urkunden einschließlich Spar­
bücher und sonstige Wertpapiere, 
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Telefonkartensammlungen, 
Münzen und Medaillen sowie alle Sa­
chen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, 
handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Colla­
gen, Zeichnungen, Graphiken und Plasti­
ken), Schusswaffen, Foto- und optische 
Apparate sowie sonstige Sachen, die 
über 100 Jahre alt sind (Antiquitäten), 
jedoch mit Ausnahme von Möbelstü­
cken;

2.	� in Zweitwohnungen in ständig bewohn­
ten Gebäuden:

		�  Bargeld und auf Geldkarten geladene 
Beträge, Urkunden einschließlich 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere, 
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Telefonkartensammlungen, 
Münzen und Medaillen sowie alle 
Sachen aus Gold oder Platin, Pelze, 
handgeknüpfte Teppiche und Gobelins 
sowie Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, 
Collagen, Zeichnungen, Graphiken und 
Plastiken).
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7214 – Eingelagerte Hausratgegenstände
Von eingelagerten Hausratgegenständen 
sind nicht versichert:

Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträ­
ge, Urkunden einschließlich Sparbücher und 
sonstige Wertpapiere, Schmucksachen, Edel­
steine, Perlen, Briefmarken, Telefonkarten­
sammlungen, Münzen und Medaillen sowie 
alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pel­
ze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins, 
Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Collagen, 
Zeichnungen, Graphiken und Plastiken), 
Schusswaffen, Foto- und optische Apparate 
sowie sonstige Sachen, die über 100 Jahre 
alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme 
von Möbelstücken.

7311 – �Hotelkosten bei nicht ständig 
bewohnter Wohnung

Abweichend von § 2 Nr. 1 c VHB 2004 – 
Fassung 2008 sind Kosten für Hotel- oder 
ähnliche Unterbringung nicht versichert.

7410 – Wohnsitz im Ausland
1.	� Abweichend von § 10 Nr. 1 Abs. 3 VHB 

2004 – Fassung 2008 besteht Versiche­
rungsschutz bei Wohnungswechsel auch 
in der neuen Wohnung, wenn diese in­
nerhalb des vereinbarten ausländischen 
Staates liegt.

2.	� Die Versicherungssumme wird in EUR 
vereinbart. Die Leistungen der Vertrags­
parteien sind ebenfalls in EUR zu erbrin­
gen.

3.	� Abweichend von § 35 Nr. 2 a) und b) VHB 
2004 – Fassung 2008 gilt als zuständi­
ges Amtsgericht für die Ernennung des 
zweiten Sachverständigen oder des Ob­
mannes das Amtsgericht des letzten in­
ländischen Wohnsitzes des Versiche­
rungsnehmers.

7710 – �Selbstbehalt bei ungekürzter 
Hausrat-Versicherungssumme

Der bedingungsgemäß als entschädigungs­
pflichtig errechnete Betrag wird je Versiche­
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwen­
dungs- oder Schadenminderungskosten 
(siehe § 2 Nr. 3 VHB 2004 – Fassung 2008), 
die auf Weisung des Versicherers angefallen 
sind.

7711 – �Sachen mit gesondert vereinbarter 
Versicherungssumme

1.	� Sachen mit gesondert vereinbarter 
Versicherungssumme sind als besondere 
Gruppen (Positionen) versichert. Sie 
gelten abweichend von § 1 Nr. 1 VHB 
2004 – Fassung 2008 nicht als Teil des 
Hausrats.

2.	� § 28 Nr. 5 VHB 2004 – Fassung 2008 ist 
auf die Versicherungssummen gemäß Nr. 
1 anzuwenden. Ein vereinbarter Unter­
versicherungsverzicht gilt für diese Grup­
pen (Positionen) nicht, soweit nicht et­
was anderes vereinbart wurde.

3.	� Die Versicherungssummen gemäß Nr. 1 
verändern sich entsprechend § 13 Nr. 1 
VHB 2004 – Fassung 2008. Liegt die Ver­
sicherungssumme danach über der ur­
sprünglich vereinbarten Versicherungs­
summe, so wird der Mehrbetrag für die 
Berechnung der Entschädigung verdop­
pelt.

4.	� Der Beitragssatz verändert sich gemäß 
§ 14 VHB 2004 – Fassung 2008.

5.	� Außenversicherungsschutz gemäß § 11 
VHB 2004 – Fassung 2008 besteht nicht.

7712 – �Kein Abzug wegen 
Unterversicherung

1.	� Der Versicherer nimmt abweichend von 
§ 28 Nr. 5 und Nr. 6 VHB 2004 – Fassung 
2008 keinen Abzug wegen Unterversi­
cherung vor.

2.	� Nr. 1 gilt nur, solange nicht ein weiterer 
Hausratversicherungsvertrag desselben 
Versicherungsnehmers für denselben 
Versicherungsort ohne Vereinbarung ge­
mäß Nr. 1 besteht.

3.	� Versicherungsnehmer und Versicherer 
können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres durch schriftliche 
Erklärung verlangen, dass diese Bestim­
mungen mit Beginn des nächsten Versi­
cherungsjahres entfallen.

		�  Macht der Versicherer von diesem Recht 
Gebrauch, so kann der Versicherungs­
nehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres kündigen.

7713 – �Erhöhte Entschädigungsgrenze für 
die Außenversicherung

1.	� Abweichend von § 11 Nr. 6 VHB 2004 – 
Fassung 2008 gilt die im Versicherungs­
vertrag vereinbarte höhere Entschädi­
gungsgrenze.

2.	� Die Entschädigungsgrenzen gemäß § 28 
Nr. 2 und Nr. 3 VHB 2004 – Fassung 
2008 gelten unverändert.

7810 – Führung
Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers für alle beteiligten 
Versicherer entgegenzunehmen.

7811 – Prozessführung
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die 
beteiligten Versicherer die gleichen sind, ist 
folgendes vereinbart:

1.	� Der Versicherungsnehmer wird bei Streit­
fällen aus diesem Vertrag seine Ansprü­
che nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich 
geltend machen.

2.	� Die beteiligten Versicherer erkennen die 
gegen den führenden Versicherer rechts­
kräftig gewordene Entscheidung sowie 
die von diesem mit dem Versicherungs­
nehmer nach Rechtshängigkeit geschlos­
senen Vergleiche als auch für sich ver­
bindlich an.

3.	� Falls der Anteil des führenden Versiche­
rers die Berufungs- oder Revisionssum­
me nicht erreicht, ist der Versicherungs­
nehmer berechtigt und auf Verlangen 
des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf 
einen zweiten, erforderlichenfalls auf 
weitere Versicherer auszudehnen, bis 
diese Summe erreicht ist. Wird diesem 
Verlangen nicht entsprochen, so gilt Nr. 2 
nicht.

7812 – Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende 
Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungs­
nehmers entgegenzunehmen. Er ist durch 
den Maklervertrag verpflichtet, diese un­
verzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Besondere Bedingungen für die 
Versicherung weiterer Elemen-
tarschäden in der Hausratversiche-
rung (BEH 2001 – Fassung 2008)

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die vereinbarten Allgemeinen 
Hausratversicherungsbedingungen (VHB 
2004 – Fassung 2008), soweit sich aus den 
folgenden Bestimmungen nicht etwas ande­
res ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für ver­
sicherte Sachen, die durch

	 a)	�Überschwemmung des Versicherungs­
ortes (§ 3)

	 b)	Rückstau (§ 4)

	 c)	Erdbeben (§ 5)

	 d)	Erdfall/Erdrutsch (§ 6)

	 e)	Schneedruck/Lawinen (§ 7)

	 f)	 Vulkanausbruch (§ 8)

zerstört oder beschädigt werden oder infolge 
eines solchen Ereignisses abhanden kom­
men.

Es besteht Außenversicherungsschutz 
gemäß § 11 VHB 2004 – Fassung 2008.

§ 3 �Überschwemmung des 
Versicherungsortes

1.	� Überschwemmung ist eine Überflutung 
des Grund und Bodens, auf dem das Ge­
bäude steht, in dem sich die versicher­
ten Sachen befinden, durch

		  a)	�Ausuferung von oberirdischen (ste­
henden oder fließenden) Gewässern

		  b)	Witterungsniederschläge.

2.	� Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen Schäden durch

		  a)	Sturmflut, Tsunami;

		  b)	Grundwasser.

§ 4 Rückstau
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Aus­
uferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern oder durch Witte­
rungsniederschläge bestimmungswidrig aus 
dem Rohrsystem des Gebäudes, in dem sich 
die versicherte Sachen befinden, oder des­
sen zugehörigen Einrichtungen, austritt.

§ 5 Erdbeben
1.	� Erdbeben ist eine naturbedingte Erschüt­

terung des Erdbodens, die durch geophy­
sikalische Vorgänge im Erdinnern ausge­
löst wird.

2.	� Erdbeben wird unterstellt, wenn der Ver­
sicherungsnehmer nachweist, dass 

		  a)	�die naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens in der Umgebung des Versi­
cherungsortes Schäden an Gebäuden 
in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat oder

		  b)	�der Schaden wegen des einwandfreien 
Zustandes des Gebäudes, in dem sich 
die versicherten Sachen befunden 
haben, nur durch ein Erdbeben ent­
standen sein kann.

§ 6 Erdfall; Erdrutsch
1.	� Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz 

des Erdbodens über natürlichen Hohl­
räumen.
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aus Edelmetall jedoch nur, solange 
sie außerdem in einem verschlosse­
nen Behältnis untergebracht sind, das 
erhöhte Sicherheit auch gegen die 
Wegnahme des Behältnisses selbst 
bietet.

					�    Pelze, Foto- und Filmapparate und 
tragbare Videosysteme sowie elektro­
nische Geräte der Kommunikations- 
und Unterhaltungstechnik (z.B. Han­
dy, PDA, Blackberry, Laptop, 
Spielekonsolen) jeweils mit Zubehör 
sind auch dann versichert, wenn sie 
in ordnungsgemäß verschlossenen, 
nicht einsehbaren Behältnissen ei­
nem Beförderungsunternehmen oder 
einer Gepäckaufbewahrung überge­
ben sind.

5.	� Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, 
Fahrkarten, Urkunden und Dokumente 
aller Art, Gegenstände mit überwiegen­
dem Kunst- und Liebhaberwert, Kontakt­
linsen, Prothesen jeder Art, sowie Land-, 
Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit 
Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hän­
gegleiter und Segelsurfgeräte (Falt- und 
Schlauchboote siehe aber Nr. 3). 
Ausweispapiere (§ 7 Nr. 2 b)) sind je­
doch versichert. 

6.	� Für Fahrräder, Hängegleiter und Segel­
surfgeräte besteht Versicherungsschutz 
für Schäden durch Transportmittelunfall 
oder Unfall einer versicherten Person.

§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden
Versicherungsschutz besteht 

1.	� wenn versicherte Sachen abhanden 
kommen, zerstört oder beschädigt wer­
den, während sich das Reisegepäck im 
Gewahrsam eines Beförderungsunter­
nehmens, Gepäckträgers oder einer 
Gepäckaufbewahrung befindet. 

2.	� während der übrigen Reisezeit für die in 
Nr. 1 genannten Schäden durch

		  a)		�Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, 
räuberische Erpressung, Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung);

		  b)		�Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, 
Stehen- oder Hängenlassen – bis zu 
10% der Versicherungssumme, maxi­
mal bis zu 400 EUR;

		  c)		�Transportmittelunfall oder Unfall einer 
versicherten Person; 

		  d)		�Bestimmungswidrig einwirkendes 
Wasser, einschließlich Regen und 
Schnee;

		  e)		�Sturm, Brand, Blitzschlag oder 
Explosion;

		  f)	 höhere Gewalt.

3.	� wenn Reisegepäck nicht fristgerecht aus­
geliefert wird (den Bestimmungsort nicht 
am selben Tag wie die versicherte Person 
erreicht). Ersetzt werden die nachgewie­
senen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis 
zu 10% der Versicherungssumme, 
höchstens 400 EUR.

§ 4 �Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen 
und Wassersportfahrzeugen

1.	 a)		�Versicherungsschutz gegen Diebstahl 
oder Einbruchdiebstahl aus 

					�    unbeaufsichtigt abgestellten Kraft­
fahrzeugen oder Anhängern besteht 
nur, soweit sich die versicherten Sa­
chen in einem fest umschlossenen 
und durch Verschluss gesicherte In­
nen- oder Kofferraum befinden. 

§ 13 Wartezeit
Versicherungsschutz besteht erst nach Ab­
lauf von 1 Monat ab Versicherungsbeginn, es 
sei denn, dass nachweislich bei einem ande­
ren Versicherer ein gleichartiger Versiche­
rungsschutz bestanden hat und der bean­
tragte Versicherungsschutz sich ohne 
Unterbrechung unmittelbar anschließt.

§ 14 �Ende des 
Hausratversicherungsvertrages

Mit Beendigung des Hausratversicherungs­
vertrages erlischt auch die Versicherung 
weiterer Elementarschäden nach den BEH 
2001 – Fassung 2008.

Besondere Bedingungen für die 
Versicherung von Hausrat außer 
Haus (BHH 2006 – Fassung 2008)

§ 1 Vertragsgrundlage
Es gelten die Allgemeinen Hausratversiche­
rungsbedingungen (VHB 2004 – Fassung 
2008), soweit sich nicht aus den folgenden 
Bestimmungen eine Erweiterung des Versi­
cherungsschutzes ergibt.

§ 2 Versicherte Sachen und Personen
1.	� Versichert ist im Rahmen dieser Beson­

deren Bedingungen das gesamte Reise­
gepäck des Versicherungsnehmers, sei­
ner Familienangehörigen sowie seines 
Lebensgefährten und dessen Kinder, so­
weit diese Personen mit dem Versiche­
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben.

2.	� Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen 
des persönlichen Reisebedarfs, die 
während einer Reise mitgeführt, am Kör­
per oder in der Kleidung getragen oder 
durch ein übliches Transportmittel beför­
dert werden. Als Reisegepäck gelten 
auch Geschenke und Reiseandenken, 
die auf der Reise erworben werden; die­
se sind insgesamt bis zu 10% der Versi­
cherungssumme versichert. Gegenstän­
de, die üblicherweise nur zu beruflichen 
Zwecken genutzt werden, sind nicht ver­
sichert. 

3.	� Falt- und Schlauchboote sowie andere 
Sportgeräte jeweils mit Zubehör sind nur 
versichert, solange sie sich nicht in be­
stimmungsgemäßem Gebrauch befin­
den. Außenbordmotoren sind stets aus­
geschlossen. 

4.	� Pelze, Schmucksachen, Gegenstände 
aus Edelmetall, Foto-, Filmapparate und 
tragbare Videosysteme sowie elektroni­
sche Geräte der Kommunikations- und 
Unterhaltungstechnik (z.B. Handy, PDA, 
Blackberry, Laptop, Spielekonsolen) 
jeweils mit Zubehör sind bis insgesamt 
50 % der separat ausgewiesenen Ver­
sicherungssumme für Hausrat außer 
Haus versichert. Versicherungsschutz 
besteht, solange sie

		  a)		�bestimmungsgemäß getragen bzw. 
benutzt werden oder

		  b)		�in persönlichem Gewahrsam sicher 
verwahrt mitgeführt werden oder

		  c)		�in einem Beherbergungsbetrieb zur 
Aufbewahrung übergeben sind oder 

		  d)		�sich in einem ordnungsgemäß ver­
schlossenen Raum eines Gebäudes, 
eines Passagierschiffes oder in einer 
bewachten Garderobe befinden; 
Schmucksachen und Gegenstände 

2.	� Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abglei­
ten oder Abstürzen von Gesteins- oder 
Erdmassen.

§ 7 Schneedruck; Lawinen
1.	� Schneedruck ist die Wirkung des Ge­

wichts von Schnee- oder Eismassen.

2.	� Lawinen sind an Berghängen niederge­
hende Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckent­
ladung beim Aufreißen der Erdkruste, ver­
bunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen 
oder dem Ausströmen von sonstigen Materi­
alien und Gasen.

§ 9 Selbstbehalt
Der bedingungsgemäß als entschädigungs­
pflichtig errechnete Betrag wird je Versiche­
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt.

§ 10 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind Schäden an versicher­
ten Sachen, solange die Gebäude, in den 
sich versicherte Sachen befinden, noch nicht 
bezugsfertig sind oder wegen Umbauarbei­
ten für ihren Zweck nicht benutzbar sind.

§ 11 Besondere Sicherheitsvorschriften
In Ergänzung der VHB 2004 – Fassung 2008 
hat der Versicherungsnehmer alle notwendi­
gen und zumutbaren Vorkehrungen gegen 
Elementarschäden zu treffen. Insbesondere 
sind – sofern zumutbar – zur Vermeidung 
von Überschwemmungsschäden wasserfüh­
rende Anlagen auf dem Versicherungsgrund­
stück freizuhalten und Rückstausicherungen 
gemäß der jeweils geltenden Landesbauord­
nung stets funktionsbereit zu halten.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine die­
ser Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 25 VHB 2004 – Fas­
sung 2008 leistungsfrei. Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be­
ruht. Der Versicherer ist zur Leistung ver­
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegen­
heit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leis­
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 12 Kündigung
1.	  �Versicherungsnehmer und Versicherer 

können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten die Versicherung weiterer 
Elementarschäden durch schriftliche Er­
klärung kündigen. Der Versicherungs­
nehmer kann bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufen­
den Versicherungsjahres wirksam wird. 

2.	� Macht der Versicherer von seinem 
Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer den Hausratversi­
cherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versiche­
rers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

3.	� Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm 
der Teil der Prämie, der der Dauer der Ge­
fahrtragung entspricht. Gleiches gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer gemäß 
Abs. 2 kündigt.
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		  b)		�für die Wiederbeschaffung von Per­
sonal-Ausweisen, Reisepässen, Kraft­
fahrzeug-Papieren und sonstigen 
Ausweispapieren die amtlichen Ge­
bühren. 

§ 8 Unterversicherung
Der Versicherer nimmt abweichend von 
§§ 28 Nr. 5 und Nr. 6 VHB 2004 – Fassung 
2008 keinen Abzug wegen Unterversiche­
rung vor, wenn die gewählte Hausrat-
Versicherungssumme mindestens 650 EUR 
je qm Wohnfläche beträgt und die Versi­
cherungssumme für die Versicherung von 
Hausrat außer Haus mindestens 5% der 
Hausrat-Versicherungssumme oder 
5.000 EUR beträgt.

§ 9 Selbstbeteiligung
Der bedingungsgemäß als entschädigungs­
pflichtig errechnete Betrag wird je Versiche­
rungsfall um 150 EUR gekürzt. 

Die Selbstbeteiligung entfällt, wenn die ver­
sicherten Sachen

		  a)		�einem Beförderungsunternehmen 
zum Transport übergeben werden, 

		  b)		�einem dazu befugten Unternehmen 
zur vorübergehenden Aufbewahrung 
übergeben werden, 

		  c)		in Schließfächern verwahrt werden.

§ 10 �Anpassung der Versicherungssumme 
und des Prämiensatzes

Abweichend von § 13 und § 14 VHB 2004 – 
Fassung 2008 erfolgt keine Anpassung der 
Versicherungssumme und des Prämien­
satzes.

§ 11 Obliegenheiten
1.	� Zusätzlich zu den in § 26 VHB 2004 – 

Fassung 2008 genannten Obliegenhei­
ten, hat der Versicherungsnehmer oder 
die versicherte Person im Rahmen der 
Schadenminderungspflicht, Ersatzan­
sprüche gegen Dritte (z.B. Bahn, Post, 
Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) 
form- und fristgerecht geltend zu machen 
oder auf andere Weise sicherzustellen. 

2.	� Schäden die im Gewahrsam eines Beför­
derungsunternehmens (einschließlich 
Schäden durch nicht fristgerechte Auslie­
ferung gemäß § 3 Nr. 3) oder Beherber­
gungsbetriebes eingetreten sind, müs­
sen diesen unverzüglich gemeldet 
werden. Dem Versicherer ist hierüber 
eine Bescheinigung einzureichen. Bei 
äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist 
das Beförderungsunternehmen unver­
züglich nach der Entdeckung aufzufor­
dern, den Schaden zu besichtigen und 
zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweili­
gen Reklamationsfristen zu berück­
sichtigen. 

3.	� Schäden durch strafbare Handlungen 
(z.B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche Sach­
beschädigung) sind außerdem unverzüg­
lich der zuständigen Polizeidienststelle 
unter Einreichung einer Liste aller in Ver­
lust geratenen Sachen anzuzeigen. Die 
versicherte Person hat sich dies polizei­
lich bescheinigen zu lassen. Bei Schäden 
durch Verlieren (§ 3 Nr. 2 b)) hat die ver­
sicherte Person Nachforschungen beim 
Fundbüro anzustellen. 

4.	� Bei Schäden während des Campings hat 
die versicherte Person oder der Versiche­

Gewalt und bestimmungswidrig einwir­
kendes Wasser (einschließlich Regen 
und Schnee).

3.	� Werden Sachen unbeaufsichtigt (§ 4 Nr. 
3) im Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil 
zurückgelassen, so besteht Versiche­
rungsschutz für Schäden durch Dieb­
stahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung) nur, wenn

		  a)		�bei Zelten der Schaden nicht zwi­
schen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr einge­
treten ist; das Zelt ist mindestens zu­
zubinden oder zuzuknöpfen;

		  b)		�Wohnwagen und Wohnmobile durch 
Verschluss ordnungsgemäß gesichert 
sind.

		�  Pelze, Schmucksachen und Gegenstände 
aus Edelmetall sind im unbeaufsichtig­
ten Zelt oder Wohnwagen nicht versi­
chert. 

4. 	� Foto-, Filmapparate und tragbare Video­
systeme elektronische Geräte der Kom­
munikations- und Unterhaltungstechnik 
(z.B. Handy, PDA, Blackberry, Laptop, 
Spielekonsolen), jeweils mit Zubehör, 
Uhren, optische Geräte, Jagdwaffen, Ra­
dio- und Fernsehapparate, Tonaufnah­
me- und Wiedergabegeräte, jeweils mit 
Zubehör, sind nur versichert, solange sie 

		  a)		�in persönlichem Gewahrsam sicher 
verwahrt mitgeführt werden oder

		  b)		�bei der Aufsicht des offiziellen 
Campingplatzes zur Aufbewahrung 
übergeben sind oder

		  c)		�sich in einem durch Verschluss 
ordnungsgemäß gesicherten Wohn­
wagen oder Wohnmobil auf einem of­
fiziellen Campingplatz befinden. 

		�  Kann der Versicherungsnehmer keine der 
unter a) – c) genannten Voraussetzungen 
nachweisen, ist die Entschädigung je 
Schadenfall auf 600 EUR begrenzt. 

5.	� Vorstehende Bestimmungen gelten nicht 
für Mobilheime.

§ 6 �Beginn und Ende des 
Versicherungsschutzes bei Reisen

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem 
Zeitpunkt, an dem zum Zwecke des unver­
züglichen Antritts der Reise versicherte 
Sachen aus der ständigen Wohnung der ver­
sicherten Person entfernt werden, und en­
det, sobald die versicherten Sachen dort 
wieder eintreffen. 

Gänge, Fahrten und damit verbundene Auf­
enthalte innerhalb des ständigen Wohnortes 
sind mitversichert. 

§ 7 �Versicherungswert, 
Versicherungssumme

1.	� Die Versicherungssumme soll dem 
Versicherungswert des gesamten ver­
sicherten Reisegepäcks gemäß § 2 ent­
sprechen. Die Versicherungssumme ist 
auf volle 500 EUR zu runden. Auf der 
Reise erworbene Geschenke und 
Reiseandenken bleiben unberück­
sichtigt.

2.	� Versicherungswert ist der Wiederbe­
schaffungspreis von Sachen gleicher Art 
und Güte in neuwertigem Zustand 
(Neuwert).

3.	� Der Versicherer ersetzt abweichend von 
§ 12 Nr. 3 VHB 2004 – Fassung 2008

		  a)		�für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger 
nur den Materialwert

		  b)		�der Versicherer haftet im Rahmen der 
Versicherungssumme in voller Höhe 
nur, wenn nachweislich

					    ba) �der Schaden tagsüber zwischen 
6.00 Uhr und 22.00 Uhr eingetre­
ten ist oder

					    bb) �das Kraftfahrzeug oder der An­
hänger in einer abgeschlossenen 
Garage – Parkhäuser oder Tiefga­
ragen, die zur allgemeinen Benut­
zung stehen, genügen nicht – ab­
gestellt war oder

					    bc) �der Schaden während einer Fahrt­
unterbrechung von nicht länger 
als zwei Stunden eingetreten ist. 

		  c)		�Kann der Versicherungsnehmer keine 
der unter b) genannten Voraussetzun­
gen nachweisen, ist die Entschädi­
gung je Versicherungsfall auf 600 EUR 
begrenzt.

		  d)		�In unbeaufsichtigt abgestellten 
Kraftfahrzeugen oder Anhängern sind 
Pelze, Schmucksachen und Gegen­
stände aus Edelmetall nicht versi­
chert. 

		  e)		�Foto-, Filmapparate und tragbare 
Videosysteme sowie elektronische 
Geräte der Kommunikations- und Un­
terhaltungstechnik (z.B. Handy, PDA, 
Blackberry, Laptop, Spielekonsolen) 
jeweils mit Zubehör sind zwischen 
22.00 Uhr und 6.00 Uhr nur dann ver­
sichert, wenn nachweislich das Kraft­
fahrzeug oder der Anhänger in einer 
abgeschlossenen Garage – Parkhäu­
ser oder Tiefgaragen, die zu allgemei­
nen Benutzung stehen, genügen nicht 
– abgestellt war. Die Entschädigung 
ist je Versicherungsfall auf 600 EUR 
begrenzt.

2.	� Im unbeaufsichtigten Wassersportfahr­
zeug besteht Versicherungsschutz gegen 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- 
und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung) nur, solange sich die 
Sachen in einem festumschlossenen und 
durch Sicherheitsschloss gesicherten In­
nenraum (Kajüte, Backkiste o.ä.) des 
Wassersportfahrzeuges befinden. Pelze, 
Schmucksachen, Gegenstände aus Edel­
metall sowie Foto-, Filmapparate und 
tragbare Videosysteme sowie elektroni­
sche Geräte der Kommunikations- und 
Unterhaltungstechnik (z.B. Handy, PDA, 
Blackberry, Laptop, Spielekonsolen) je­
weils mit Zubehör, sind im unbeaufsich­
tigten Wassersportfahrzeug nicht versi­
chert.

3.	� Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige 
Anwesenheit einer versicherten Person 
oder einer von ihr beauftragten Vertrau­
ensperson beim zu versichernden Ob­
jekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung 
eines zur allgemeinen Benutzung offen 
stehenden Platzes.

4.	� Vorstehende Bestimmungen gelten auch 
für Wohnmobile und Wohnwagen.

§ 5 Versicherungsschutz beim Camping
1.	� Versicherungsschutz besteht auch für 

Schäden während des Zeltens und Cam­
pings auf einem offiziellen (z.B. von 
Kommunen, Vereinen oder privaten Un­
ternehmen eingerichteten) Camping­
platz.

2.	� Sofern kein offizieller Campingplatz be­
nutzt wird, beschränkt sich der Versiche­
rungsschutz auf Schäden durch Sturm, 
Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere 
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rungsnehmer im Schadenfall zusätzlich 
die Leitung des Campingplatzes zu unter­
richten und dem Versicherer eine schrift­
liche Bestätigung der Platzleistung über 
den Schaden vorzulegen. 

§ 12 Kündigung
1.	� Versicherungsnehmer und Versicherer 

können unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten den Versicherungsschutz 
gemäß dieser Besonderen Bedingungen 
durch schriftliche Erklärung kündigen. 
Der Versicherungsnehmer kann bestim­
men, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjah­
res wirksam wird.

2.	� Macht der Versicherer von seinem 
Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer den Hausratversi­
cherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versiche­
rers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

3.	� Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm 
der Teil der Prämie, der der Dauer der 
Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer gemäß 
Absatz 2 kündigt.

4.	� Kündigt der Versicherungsnehmer, so hat 
der Versicherer Anspruch auf die Prämie 
für das laufende Versicherungsjahr.

§ 13 �Ende des 
Hausratversicherungsvertrages 

Mit Beendigung des Hausratversicherungs­
vertrages erlischt auch die Versicherung von 
Hausrat außer Haus nach den BHH 2006 – 
Fassung 2008. 
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